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Der Senat von Berlin  
StadtWohn IV D 14 
Tel.: 90139 - 4233 
 
 
 
 
An das Abgeordnetenhaus von Berlin 
über  
Senatskanzlei – G Sen –    
 
 
 
 
 
Vorblatt 
 
Vorlage – zur Beschlussfassung – 
 

über  
 
den Entwurf des Bebauungsplans 5-73 vom 28. November 2016 mit Deckblatt vom 15. 
November 2017 und mit Deckblatt vom 27. April 2018 für eine Teilfläche der 
Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen Schwielowseestraße, Daumstraße, 
Pohleseestraße und Havel im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst 
 
 
A. Problem 
 
Der am 07.05.2019 vom Senat beschlossene Entwurf des Bebauungsplans 5-73 
(Senatsvorlage Nr. S-2216/2019) hat die Zustimmung des Abgeordnetenhauses 
bereits am 15.08.2019 erhalten. Das geplante Wohnungsbauvorhaben wird durch die 
landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag realisiert. Die Bauarbeiten sind auf 
der Grundlage der bereits am 14.06.2018 erteilten Planreife gem. § 33 Abs. 1 BauGB 
und durch die im Anschluss durch das Bezirksamt Spandau erteilte Baugenehmigung 
Mitte 2018 angelaufen. Die Fertigstellung und Nutzungsaufnahme der rd. 362 
Wohnungen ist für Sommer 2020 geplant.  
 
Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen im Verfahren des benachbarten 
Bebauungsplanes 5-74 sowie einer veränderten Gesetzeslage zum 
Fluglärmschutzgesetz (FluLärmG) - Ausweisung neuer Fluglärmschutzzonen - wurde 
im Nachgang der Abgeordnetenhauszustimmung ein Nachtrag zum städtebaulichen 
Vertrag des Bebauungsplanes 5-73 und die Überarbeitung / Anpassung der 
Begründung zum Bebauungsplan - in Abstimmung mit der zuständigen Fachabteilung 
bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - notwendig. Eine 
erneute (eingeschränkte) Beteiligung wurde nicht erforderlich, da weder eine 
Planänderung noch eine Veränderung der Abwägung im Ergebnis erfolgt ist. 
 
Die Änderung umfasst folgende Kapitel der Begründung: 
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I 3.4 Stadtentwicklungsplanung 
Aktualisierung der Planungsgrundlagen für die Stadtentwicklung (StEP Wohnen 2030, 
StEP Zentren 2030) auf den neusten Stand sowie die Beschreibung, welche Aussagen 
die Stadtentwicklungspläne für das Plangebiet treffen. 

 
II 3.9.1 Fluglärm 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der seit dem 01.01.2020 geltenden 
Lärmschutzbereiche für den Flughafen Tegel, welche die zuvor geltenden 
Lärmschutzzonen von 1976 ablösen. Die Änderungen des Kapitels umfassen die 
Beschreibung der das Plangebiet betreffenden neuen Lärmschutzbereiche sowie die 
damit verbundenen Lärmpegel und deren Auswirkungen auf das Planvorhaben.  
 
II 3.12.2 Fluglärmzonen des Flughafens Tegel 
Die neuen Fluglärmschutzzonen des Flughafens Tegels werden beschrieben und die 
damit verbundenen Auswirkungen auf das Plangebiet erläutert.  
 
II 3.13 Städtebaulicher Vertrag 
Aufgrund der Verlagerung des erforderlichen und im benachbarten Bebauungsplan 5-
74 nachgewiesenen öffentlichen Kinderspielplatzes auf eine alternative Fläche im 
Bebauungsplan VIII-527 wurde für die Herrichtung des Spielplatzes durch den 
Vorhabenträger ein Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag erforderlich. Der neue 
Standort für den Spielplatz befindet sich bereits im Vermögen des Landes Berlin 
(Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Spandau) und ist sofort verfügbar. 
 
III 3. Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur – Grünflächen 
Der angepasste Standort des öffentlichen Spielplatzes und die Gründe für die 
Verlagerung der Spielplatzfläche werden aufgeführt.  
 
Aufgrund der notwendig gewordenen Änderungen / Anpassungen ist eine erneute 
Zustimmung des Abgeordnetenhauses für den Entwurf des Bebauungsplans 5-73 
erforderlich. Daher wird die überarbeitete Vorlage zum Bebauungsplan 5-73 erneut zur 
Beschlussfassung vorgelegt.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 liegt im ehemaligen 
Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-Oberhavel am östlichen Havelufer, westlich 
der Daumstraße und deckt sich mit dem Geltungsbereich des seit 2007 rechtskräftigen 
Bebauungsplans VIII-526. Durch die für den gesamten Entwicklungsbereich 
festgesetzten Bebauungspläne wurde Planungsrecht für unterschiedlichste 
Nutzungen geschaffen. Etliche der neuen Quartiere sind bereits fertiggestellt, andere 
liegen noch brach und/oder entwickeln sich weiter. Der festgesetzte Bebauungsplan 
VIII-526 legt für das Plangebiet bereits planungsrechtliche Voraussetzungen vor, um 
im Geltungsbereich westlich der Daumstraße ein qualitätsvolles Wohnquartier zu 
entwickeln. Bis zum Beginn des Mietwohnungsbaus im Jahr 2018 sind im Plangebiet 
bis auf die Reihenhausbebauung südlich der Schwielowseestraße (Berlin-Terrace-
Häuser), die Spandauer Havelpromenade und die Erschließungsstraßen keine 
weiteren baulichen Anlagen realisiert worden. Das Nutzungskonzept des 
Bebauungsplans VIII-526 (hochverdichtete Reihenhäuser und 
Geschosswohnungsbau) entsprach mit der Aufgabe der damaligen 
Wohnungsbauförderung und dem Wegbrechen der Nachfrage nicht mehr den 
Anforderungen des damaligen Immobilienmarktes. Der Anstieg der Nachfrage nach 
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Wohnraum ab dem Jahre 2012 hat dazu geführt, dass sämtliche unbebaute 
Grundstücke im Planungsgebiet nach einem neuen einheitlichen städtebaulichen 
Konzept, das inhaltlich mit dem Fachbereich des Bezirksamts und der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen abgestimmt ist und sich an das 
bisherige Planungskonzept anlehnt, unter der Berücksichtigung der großen 
Wohnungsnachfrage als nachhaltiges Stadtquartier im Geschosswohnungsbau 
entwickelt werden sollen. Das neue städtebauliche Gesamtkonzept wurde durch den 
Ausschuss für Stadtentwicklung der Bezirksverordnetenversammlung Spandau 
bestätigt. Die Gewobag, Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, hat die 
landeseigenen Bauflächen zwischen der Zernseestraße / Daumstraße / 
Pohleseestraße und der Spandauer Havelpromenade bereits in ihren Bestand 
eingebracht bekommen. 
 
 
B. Lösung 
 
Das generelle Planungsziel, die Entwicklung des Quartiers als allgemeines 
Wohngebiet gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO), bleibt bestehen, jedoch 
soll das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO beim Bebauungsplan 
5-73 im Unterschied zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 maßvoll erhöht 
werden. Der Bebauungsplan soll mit erweiterten Planungszielen dazu beitragen, auf 
die demografischen und sozialen Herausforderungen aufgrund der 
Bevölkerungsentwicklung in Berlin durch die Anpassung der städtebaulichen Dichte 
und somit adäquat auf die weitere Entwicklung der Wasserstadt zu reagieren. Mit dem 
Bebauungsplan 5-73 kommt zudem das Berliner Modell der kooperativen 
Baulandentwicklung zur Anwendung. Es werden im Bebauungsplan überwiegend 
Wohngebäude festgesetzt, bei denen ein Anteil von mindestens 30% der zulässigen 
Geschossfläche mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden 
könnten. Dies wurde auch vertraglich gesichert.  
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat zur Wahrung dringender 
Gesamtinteressen Berlins – vollumfängliche Anwendung des Berliner Modells der 
kooperativen Baulandentwicklung – mit Schreiben vom 12. März 2018 von ihrem 
Eingriffsrecht gemäß § 7 Abs. 1 AGBauGB Gebrauch gemacht und das Verfahren zur 
Aufstellung und Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 an sich gezogen. Am 13. Juni 
2018 hat der zuständige Ausschuss (26. Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung und Wohnen) die Inhalte des Bebauungsplans 5-73 billigend zur 
Kenntnis genommen und die beabsichtigte Erklärung der Planreife mehrheitlich 
befürwortet. Darauf folgend hat am 14.06.2018 die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen die Planreife zum Bebauungsplan 5-73 erklärt. Die 
Bauarbeiten sind bereits weit vorangeschritten und die Wohnungen bereits ab im 
Sommer 2020 bezogen werden.  
 
C. Alternative/ Rechtsfolgenabschätzung 
 
Der festgesetzte Bebauungsplan VIII-526 ermöglichte bereits eine Wohnbebauung 
und deckt sich hinsichtlich der Baukörperstellung weitestgehend mit dem 
beabsichtigten Bebauungsplan 5-73. Die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 
ermöglichen nunmehr eine höhere bauliche Dichte (ca. 4.300 m2) und eine höhere 
Geschossigkeit. Würde der Bebauungsplan 5-73 nicht festgesetzt werden, wären 
anstatt Geschosswohnungsbauten teilweise nur Reihenhäuser oder Townhouses 
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zulässig. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die das Grundstück bereits 
eingebracht bekommen hat, ist jedoch auf den Bau von Geschosswohnungen 
spezialisiert. Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist zudem nach wie vor sehr hoch.  
 
D.  Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
 
Kosten für Privathaushalte oder Wirtschaftsunternehmen fallen aufgrund der 
Verpflichtung im Städtebaulichen Vertrag zur Kostenübernahme nicht an.  
 
E.  Gesamtkosten 
 
Die Gesamtkosten zur Umsetzung des Bebauungsplans, d.h. die Kosten für die 
Infrastruktur und die zulässigen Hochbauten können nicht abgeschätzt werden. Die 
Kosten sind vom Vorhabenträger zu tragen. 
Haushaltmäßige Auswirkungen für das Land Berlin sind nicht erkennbar. 
 
F.  Flächenmäßige Auswirkungen 
 
Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von rd. 22.350 m². Die Verkehrsflächen im 
Plangebiet nehmen eine Fläche von rd. 2.420 m² ein. 
 
G. Auswirkungen auf die Umwelt 
Die Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 erfolgt als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB, wonach 
Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, im Sinne 
des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig gelten. Obwohl aufgrund von § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB eine Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung nicht erforderlich ist, sind die Belange des Umweltschutzes 
jedoch weiterhin Abwägungstatbestand und verfahrensrelevant.  
 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird gegenüber dem zuvor 
bestehenden Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zusätzlich Boden in 
Anspruch genommen. Es erhöht sich die insgesamt versiegelbare Fläche im 
Plangebiet gegenüber den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 
um insgesamt ca. 680 m². Aufgrund der Bebauung und des Eingriffs in die 
Bodenschichten ist mit einem Verlust der Bodenfunktion zu rechnen. Es liegen jedoch 
keine besonders zu schützenden Böden vor.  
 
Die Erhöhung der zusätzlichen Versiegelung im Bebauungsplan 5-73 hat 
Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate. Auf Grund der bestehenden 
Restverunreinigungen in tieferen Bodenschichten sowie den bestehenden 
Grundwasserverunreinigungen ist davon auszugehen, dass maximal Teile des auf den 
versiegelten Teilen der Grundstücke anfallenden Niederschlagswassers dezentral 
versickert werden können, während der überwiegende Anteil der Kanalisation 
zugeführt werden muss.  
 
Während der Begehung des Gebiets 2011 zeigte sich, dass die Untersuchungsfläche 
für den Dünen-Sandlaufkäfer (Cicindela hybrida) geeignet ist. Bei gezielter Suche 
konnte kein Nachweis der potenziellen Art Dünen-Sandlaufkäfer (Cicindela hybrida) 
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erbracht werden. Ein Vorkommen der Art scheint auf Grund der fortgeschrittenen 
Sukzession wenig wahrscheinlich. Zudem ist der Dünen-Sandlaufkäfer in Berlin und 
Brandenburg der häufigste Sandlaufkäfer und gilt nicht als gefährdet. Bei einer 
möglichen Beeinträchtigung des Lebensraums ist damit zu rechnen, dass dieser einen 
Ersatzlebensraum finden wird. Da Sandlaufkäfer eine hohe Flugfähigkeit haben, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass sie andere offene Flächen annehmen. 
 
Seitens des bezirklichen Fachamtes (Naturschutzamt) wurde nach der Prüfung der 
Konflikteinschätzung im Oktober 2017 mitgeteilt, dass durch das Bauvorhaben keine 
Betroffenheit von Reptilien (kein Nachweis von Zauneidechsen) und auch keine 
Betroffenheit von Brutvögeln (nur Nahrungshabitate, u.a. Girlitz) gegeben sind. 
Betroffen von der Bebauung sind lediglich Insekten (Blauflügelige Ödlandschrecke); 
diese ist jedoch bzgl. des Artenschutzes gem. § 44 Abs. 5 nicht zu kompensieren.  
 
Im Zusammenhang mit der erneuten gutachterlichen Einschätzung zum Artenschutz 
wurde durch die untere Naturschutzbehörde festgestellt, dass im Plangebiet eine 
Fläche mit Halbtrocken- und Trockenrasenbeständen (gemäß § 30 
Bundesnaturschutzgesetz geschützt) vorhanden ist. Diese Flächen werden bei der 
Realisierung der Festsetzungen des Bebauungsplans verloren gehen, da sie innerhalb 
der Baugebiete liegen. Daher ist die Fläche des gesetzlich geschützten Biotops 
auszugleichen. In einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Land Berlin, 
vertreten durch den Bezirk Spandau von Berlin, und dem Grundstückseigentümer 
wurde verbindlich geregelt, dass ein Ausgleich im Verhältnis 1:1 für das geschützte 
Biotop außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans am Standort 
Finkenherd, Spektelake nördlich der Falkenseer Chaussee geschaffen wird. 
 
Durch die erweiternde Festsetzung sind keine wesentliche verschlechternde 
Auswirkung auf das Schutzgut Landschaft/ Erholung und Klima/ Luft zu erwarten. Zwar 
hat die Erhöhung der Gebäude durch die Zulässigkeit zusätzlicher Staffelgeschosse 
Auswirkungen auf die Kaltluftausbreitung, da die Barrierewirkung verstärkt wird, doch 
wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung von Begrünung der Tiefgarage und 
Dächer eine ausgleichende Wirkung für die Erhöhung der Baumasse erzielt.  
 
H. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg 
 
Auswirkungen für die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg ergeben sich nicht. 
 
I. Zuständigkeit 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
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Der Senat von Berlin   
-  StadtWohn IV D 14 - 
Tel.:  9(0)139-4233 
 
 
 
An das  
 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
über  
Senatskanzlei – G Sen –    
 
 
 
Vorlage 
 
- zur Beschlussfassung - 
 
über den Entwurf des Bebauungsplans 5-73 vom 28. November 2016 mit Deckblatt 
vom 15. November 2017 und mit Deckblatt vom 27. April 2018 für eine Teilfläche der 
Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen Schwielowseestraße, Daumstraße, 
Pohleseestraße und Havel im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst 
___________________________________________________________________ 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Das Abgeordnetenhaus stimmt dem vom Senat am 1. September 2020 beschlossenen  
Entwurf des Bebauungsplans 5-73 zu. 
 
 
A.  Begründung 
 
 Siehe Anlage 
 
B. Rechtsgrundlagen  
 

Baugesetzbuch (BauGB) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl.IS.3634), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 27.März 2020 (BGBl.IS.587) geändert worden ist 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 06. Dezember 2017 (GVBl. S. 664) 
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Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S.2542), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 440) geändert worden ist 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner 
Naturschutzgesetz – NatSchGBln) in der Fassung vom 29. Mai 2013 (GVBl. S. 
140), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25.09.2019 (GVBl. S. 
612) 

 
 

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
 
Kosten für Privathaushalte oder Wirtschaftsunternehmen fallen aufgrund der 
Verpflichtung im Städtebaulichen Vertrag zur Kostenübernahme nicht an.  
 
D. Gesamtkosten 
 
Die Gesamtkosten zur Umsetzung des Bebauungsplans, d.h. die Kosten für die 
Infrastruktur und die zulässigen Hochbauten können nicht abgeschätzt werden. Die 
Kosten sind vom Vorhabenträger zu tragen. 
Haushaltmäßige Auswirkungen für das Land Berlin sind nicht erkennbar. 

 
 

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg 
 
  Keine 
 

 
F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung 
 
a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben  
 
Die Plangebiet umfasst 22.352 m2, davon sind 1.315 m2 öffentliche Grünfläche, 1.248 
m2 Flächen im Privateigentum, 1.932 m2 Flächen für Geh- und Radfahrrechte (Fuß- 
und Radwege), 2.422 m2 öffentliche Straßenflächen. Die Straßenflächen wurden 
gegenüber dem Bebauungsplan VIII-526 reduziert. Da das Baugrundstück der 
Wohnungsbaugesellschaft Gewobag zur Finanzierung von 22 geförderten 
Wohnungen eingebracht wurde, entstehen keine Einnahmen. Die Promenade und der 
Anteil der öffentlichen Grünfläche entsprechen dem bestehenden Planungsrecht 
(Bebauungsplan VIII-526).  
 
Kosten für die Errichtung von fünf Grundschulplätzen, für vier Kita-Plätze und die 
Kosten für erforderliche Ausgleichsmaßnahmen werden vom Vorhabenträger 
getragen.  

 
 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:  
Keine 
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G. Flächenmäßige Auswirkungen 
 

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von rd. 22.350 m². Die Verkehrsflächen im 
Plangebiet nehmen eine Fläche von rd. 2.420 m² ein. 

 
 

H. Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 erfolgt als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB, wonach 
Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, im Sinne 
des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig gelten. Obwohl aufgrund von § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB eine Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung nicht erforderlich ist, sind die Belange des Umweltschutzes 
jedoch weiterhin Abwägungstatbestand und verfahrensrelevant.  
 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird gegenüber dem zuvor 
bestehenden Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 zusätzlich Boden in 
Anspruch genommen. Es erhöht sich die insgesamt versiegelbare Fläche im 
Plangebiet gegenüber den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 
um insgesamt ca. 680 m². Aufgrund der Bebauung und des Eingriffs in die 
Bodenschichten ist mit einem Verlust der Bodenfunktion zu rechnen. Es liegen jedoch 
keine besonderen zu schützenden Böden vor.  
 
Die Erhöhung der zusätzlichen Versiegelung im Bebauungsplan 5-73 hat 
Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate. Auf Grund der bestehenden 
Restverunreinigungen in tieferen Bodenschichten sowie den bestehenden 
Grundwasserverunreinigungen ist davon auszugehen, dass maximal Teile des auf den 
versiegelten Teilen der Grundstücke anfallenden Niederschlagswassers dezentral 
versickert werden können, während der überwiegende Anteil der Kanalisation 
zugeführt werden muss.  
 
Während der Begehung des Gebiets 2011 zeigte sich, dass die Untersuchungsfläche 
für den Dünen-Sandlaufkäfer (Cicindela hybrida) geeignet ist. Bei gezielter Suche 
konnte kein Nachweis der potenziellen Art Dünen-Sandlaufkäfer (Cicindela hybrida) 
erbracht werden. Ein Vorkommen der Art scheint auf Grund der fortgeschrittenen 
Sukzession wenig wahrscheinlich. Zudem ist der Dünen-Sandlaufkäfer in Berlin und 
Brandenburg der häufigste Sandlaufkäfer und gilt nicht als gefährdet. Bei einer 
möglichen Beeinträchtigung des Lebensraums ist damit zu rechnen, dass dieser einen 
Ersatzlebensraum finden wird. Da Sandlaufkäfer eine hohe Flugfähigkeit haben, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass sie andere offene Flächen annehmen. 
 
Seitens des bezirklichen Fachamtes (Naturschutzamt) wurde nach der Prüfung der 
Konflikteinschätzung im Oktober 2017 mitgeteilt, dass durch das Bauvorhaben keine 
Betroffenheit von Reptilien (kein Nachweis von Zauneidechsen) und auch keine 
Betroffenheit von Brutvögeln (nur Nahrungshabitate, u.a. Girlitz) gegeben sind. 
Betroffen von der Bebauung sind lediglich Insekten (Blauflügelige Ödlandschrecke); 
diese ist jedoch bzgl. des Artenschutzes gem. § 44 Abs. 5 nicht zu kompensieren.  
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Im Zusammenhang mit der erneuten gutachterlichen Einschätzung zum Artenschutz 
wurde durch die untere Naturschutzbehörde festgestellt, dass im Plangebiet eine 
Fläche mit Halbtrocken- und Trockenrasenbeständen (gemäß § 30 
Bundesnaturschutzgesetz geschützt) vorhanden ist. Diese Flächen werden bei der 
Realisierung der Festsetzungen des Bebauungsplans verloren gehen, da sie innerhalb 
der Baugebiete liegen. Daher ist die Fläche des gesetzlich geschützten Biotops 
auszugleichen. In einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Land Berlin, 
vertreten durch den Bezirk Spandau von Berlin, und dem Grundstückseigentümer 
wurde verbindlich geregelt, dass ein Ausgleich im Verhältnis 1:1 für das geschützte 
Biotop außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans am Standort 
Finkenherd, Spektelake nördlich der Falkenseer Chaussee geschaffen wird. 
 
Durch die erweiternde Festsetzung sind keine wesentliche verschlechternde 
Auswirkung auf das Schutzgut Landschaft/ Erholung und Klima/ Luft zu erwarten. Zwar 
hat die Erhöhung der Gebäude durch die Zulässigkeit zusätzlicher Staffelgeschosse 
Auswirkungen auf die Kaltluftausbreitung, da die Barrierewirkung verstärkt wird, doch 
wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung von Begrünung der Tiefgarage und 
Dächer eine ausgleichende Wirkung für die Erhöhung der Baumasse 
erzielt.  
 
Berlin, den 1. September 2020 
 
 

 Der Senat von Berlin 
 
 
 
 
 
M ü l l e r S c h e e l 
................................................. ................................................. 
Regierender Bürgermeister  Senator für Stadtentwicklung 

und Wohnen 
 
 
 
 
Anlagen zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus:   
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A. Begründung 

I. Planungsgegenstand 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 liegt im ehemaligen Entwicklungsbereich 
Wasserstadt Berlin-Oberhavel am östlichen Havelufer; westlich der Daumstraße und deckt 
sich mit dem Geltungsbereich des seit 2007 rechtskräftigen Bebauungsplans  
VIII-526. 

Der Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-Oberhavel, nordöstlich der Spandauer Altstadt 
und beidseitig der Oberhavel gelegen, wurde aufgrund seiner stadträumlichen und wasser-
bezogenen Lagequalitäten von einem weitgehend extensiv gewerblich / industriell genutzten 
Gebiet städtebaulich neu strukturiert und hat hochwertige Wohn- und Büro-/ Dienstleistungs-
nutzungen aufgenommen. Die einst von Brachen und Gewerbe verstellten Ufer sind heute 
öffentlich zugänglich und werden durch neue Nutzungen belebt.  

Durch die Dritte Verordnung zur Aufhebung der Verordnung über die förmliche Festlegung 
des städtebaulichen Entwicklungsbereichs Wasserstadt Berlin-Oberhavel vom 13. Juli 1992 
wurde am 31. Juli 2012 der Entwicklungsbereich endgültig aufgehoben.  

Mit den für den gesamten Entwicklungsbereich festgesetzten Bebauungsplänen wurde Pla-
nungsrecht für unterschiedlichste Nutzungen geschaffen. Etliche der neuen Quartiere sind 
bereits fertiggestellt, andere liegen noch brach und/oder entwickeln sich weiter. Die Was-
serstadt Berlin-Oberhavel bietet bereits heute ein vielfältiges Wohnungsangebot - von der 
klassischen Mietwohnung im Geschosswohnungsbau mit Havelblick über Eigentumswoh-
nungen bis zu individuellen Eigenheimen - in lebendigen und individuellen Quartieren mit 
entsprechenden Infrastruktureinrichtungen. 

Im Plangebiet liegen mit dem festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 bereits planungsrecht-
liche Voraussetzungen vor, um im Geltungsbereich westlich der Daumstraße ein qualitäts-
volles Wohnquartier zu entwickeln.  

Bisher sind im Plangebiet bis auf die Reihenhausbebauung südlich der Schwielowseestraße 
(Berlin-Terrace-Häuser), die Spandauer Havelpromenade und die Erschließungsstraßen 
keine weiteren baulichen Anlagen realisiert worden, da das Nutzungskonzept des Bebau-
ungsplans VIII-526 (hochverdichtete Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau) mit der 
Aufgabe der damaligen Wohnungsbauförderung und dem Wegbrechen der Nachfrage den 
Anforderungen des damaligen Immobilienmarktes nicht mehr entsprach. 

Die Wasserstadt Berlin-Oberhavel hat nach Aufhebung der Verordnung über die förmliche 
Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs und einer eher schleppenden Nach-
frage in den Jahren bis ca. 2014 in jüngster Zeit einen bemerkenswerten Entwicklungs- und 
Nachfrageschub erlebt. 

In Berlin besteht seit den letzten 4 Jahren eine anhaltend hohe Nachfrage nach  
 (inner-)städtischen und gut erschlossenen Wohnungsbaustandorten im Geschosswoh-
nungsbau. Dies hat zu einer Neubewertung der örtlichen Situation und mithin zur Änderung 
des Planungswillens für den Geltungsbereich geführt.  

Zwischenzeitlich hat die Gewobag, Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, die landeseige-
nen Bauflächen zwischen der Zernseestraße / Daumstraße / Pohleseestraße und der Span-
dauer Havelpromenade bereits in ihren Bestand eingebracht bekommen. Das Unternehmen 
bebaut auf Basis einer bereits erteilten Planreife und Baugenehmigung sämtliche Grundstü-
cke im Planungsgebiet. Das städtebauliche Konzept ist inhaltlich mit dem Fachbereich Stadt-
planung des Bezirksamtes Spandau und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen abgestimmt. Die Gewobag entwickelt unter der Berücksichtigung der großen Woh-
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nungsnachfrage ein nachhaltiges Stadtquartier im Geschosswohnungsbau. Das neue städ-
tebauliche Gesamtkonzept wurde durch den Ausschuss für Stadtentwicklung der Bezirksver-
ordnetenversammlung Spandau bestätigt. 

Das Bebauungsplanverfahren 5-73 wird daher mit erweiterten Planungszielen fortgesetzt 
werden. Das generelle Planungsziel, die Entwicklung des Quartiers als allgemeines Wohn-
gebiet gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO), bleibt bestehen, jedoch ist das Maß 
der baulichen Nutzung gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO im Unterschied zum festgesetzten Be-
bauungsplan VIII-526 maßvoll erhöht worden.  

Der Bebauungsplan soll dazu beitragen, auf die demografischen und sozialen Herausforde-
rungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in Berlin durch die Anpassung der städtebau-
lichen Dichte und somit adäquat auf die weitere Entwicklung der Wasserstadt zu reagieren.  

Gemäß Mitteilung der ehem. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (jetzt Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen) vom 16. April 2009 werden durch den 
Bebauungsplan 5-73 Belange aus verkehrlicher Sicht gem. § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) berührt, die im gesamtstädtischen Inte-
resse liegen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt an die Daumstraße, die mit 
der Verbindungsstufe II Bestandteil des übergeordneten Hauptverkehrsstraßennetzes ist. 
Die öffentliche Spandauer Havelpromenade soll auch für den Radverkehr vorgesehen wer-
den. Infolge der vorgenannten Festlegungen ist das Verfahren gemäß § 7 AGBauGB durch-
zuführen. 

Im Nachtrag zur o. g. Mitteilung hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
am 10. Februar 2017 mitgeteilt, dass durch das Bebauungsplanverfahren auch Gesamtinte-
ressen Berlins gem. § 7 Abs. 1 Nr. 5 (Wohnungsbauvorhaben > 200 WE) berührt werden. 
Das Bebauungsplanverfahren ist somit nach § 6 Abs. 2 i.V.m. § 7 AGBauGB durchzuführen. 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat zur Wahrung dringender Ge-
samtinteressen Berlins �± vollumfängliche Anwendung des Berliner Modells der kooperativen 
Baulandentwicklung �± mit Schreiben vom 12. März 2018 von ihrem Eingriffsrecht gemäß § 7 
Abs. 1 AGBauGB Gebrauch gemacht und das Verfahren zur Aufstellung und Festsetzung 
des Bebauungsplans 5-73 an sich gezogen. 

Der Bebauungsplan 5-73 wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a des 
Baugesetzbuchs (BauGB) im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Die Durchführung ei-
ner Umweltprüfung sowie die Erstellung eines Umweltberichts sind nicht erforderlich. Es gel-
ten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB 
(vgl. Kap. I.4.2). 

2. Beschreibung des Plangebiets 

2.1 Stadträumliche Einbindung / Gebietsentwicklung 

Das insgesamt 2,2 ha große Gebiet liegt im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst direkt an 
der Havel im Nordosten des ehemaligen Entwicklungsgebietes Wasserstadt Berlin-Oberha-
vel (WOH), ca. 2,5 km nordöstlich der Altstadt. Es bildet einen Teil des Quartiers Haveleck 
der Wasserstadt Berlin-Oberhavel. 

Ein historischer Plan aus dem Jahr 1880 belegt, dass die Flächen des Geltungsbereichs im 
19. Jahrhundert unbebaut waren und wahrscheinlich der Landwirtschaft dienten1. Weitere 
Recherchen2 ergaben, dass im Planbereich eine chemische Fabrik von 1889 bis 1918 
Schwefelsäure als Zuliefererbetrieb der benachbarten Pulverfabrik produzierte. Ab 1926/27 

                                                

1  ´Historischer Plan von Spandau´ in: Wasserstadt Spandau, Treuhändischer Entwicklungsträger des Lan-
des Berlin: Denkmale am Spandauer See, 2001, S. 10 

2  Ingenieurbüro Beintner, Hentschel & Ratei GmbH, Wasserstadt Berlin �± Oberhavel, Quartier Haveleck, 
Sanierungsplan für die Bodensanierung, 10.03.1997, fortgeschrieben am 22.10.1998, unveröffentlicht 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Bebauungsplan 5-73 
Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB  

 

 9 

entstand hier ein Tanklager, das u.a. der Notversorgung Berlins diente (sogenannte Senats-
reserve). 

Erst im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme wurden die Voraussetzungen 
geschaffen, diese Nutzung aufzugeben und das Planungsgebiet nach umfassender Altlas-
tensanierung neu zu entwickeln. 

2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Das Plangebiet wird im Westen durch die Havel, im Norden durch die Schwielowseestraße, 
im Osten durch die Daumstraße und im Süden durch die Pohleseestraße begrenzt. 

Die bebauten Grundstücke Schwielowseestraße 15-29 befinden sich in privatem Eigentum, 
die öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen des Plangebiets befinden sich im Eigentum des 
Landes Berlin und die noch unbebauten Bauflächen im Eigentum der landeseigenen Gewo-
bag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin. 

 

Karte 1: Übersichtsplan  

2.3 Städtebauliche Situation und Bestand 

Der Geltungsbereich ist zum überwiegenden Teil unbebaut. An der Schwielowseestraße 
wurde auf Grundlage des Bebauungsplanentwurfs VIII-526 gemäß § 33 Abs. 2 BauGB noch 
im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme eine Reihenhauszeile mit neun Wohneinheiten 
(Berlin-Terrace) errichtet. Die übrigen Baufelder liegen derzeit noch brach. Die Uferprome-
nade und die zur Erschließung der künftigen Baugebiete erforderlichen Straßen wurden 
durch die ehem. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bereits vollständig her-
gestellt und befinden sich in der Verwaltung des Bezirksamtes Spandau. 

2.4 Geltendes Planungsrecht 

Bis zur Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 bestand im Plangebiet Baurecht auf der 
Grundlage des Bebauungsplans VIII-526 (festgesetzt am 6. November 2007, GVBl. 2008, S. 
58). 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans VIII-526 ist in drei Wohngebiete aufgeteilt. In den 
Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch 
reine sowie erweiterte Baukörperausweisung festgesetzt. Im Bereich der öffentlichen Pro-
menade werden fünf Einzelbaukörper festgesetzt.  

Im WA 1 sind III bzw. IV Vollgeschosse mit einer Geschossfläche von insgesamt ca. 10.554 
m², im WA 2 II, III und IV Vollgeschosse mit einer Geschossfläche von insgesamt ca. 7.316 
m² sowie im WA 3 II, III, IV und an der Ecke Pohleseestraße / Fußgängerbereich VI Vollge-
schosse zulässig. Im WA 3 ist eine Geschossfläche von insgesamt ca. 9.990 m² vorgesehen. 

Grundlage für die Festsetzungen der Baukörperausweisungen war ein zwischen dem Ent-
wicklungsträger Wasserstadt Berlin GmbH und dem Bezirk Spandau abgestimmtes städte-
bauliches Konzept, das im Wesentlichen auf Geschosswohnungsbau an der Daumstraße 
und Pohleseestraße, Reihenhauszeilen in Innenbereich und Solitärbauten in prägnanter 
Wasserlage abzielte. 

Auf die Festsetzung einer GRZ und GFZ wurde im Geltungsbereich aufgrund der Baukör-
perausweisung in den geplanten Wohngebieten verzichtet. 

Insgesamt setzt der Bebauungsplan VIII-526 für die Gebiete WA 1, WA 2 und WA 3 eine 
Grundfläche i. S. d. § 19 Abs. 2 BauNVO von ca. 8.125 m² und eine Geschossfläche i. S. d. 
§ 20 BauNVO von ca. 27.860 m² fest. 

Mit der Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 treten die bisherigen Festsetzungen des Be-
bauungsplans VIII-526 außer Kraft. Im Plangebiet gelten nunmehr ausschließlich die Fest-
setzungen des vorliegenden Bebauungsplans. 

2.5 Verkehrserschließung 

Die Erschließung der geplanten Baugebiete erfolgt über die direkt angrenzenden und bereits 
vollständig hergestellten Straßen (Daumstraße, Pohleseestraße und Schwielowseestraße). 
Die Zernseestraße sowie die Templiner-See-Straße, die nach diesem Bebauungsplanent-
wurf ebenfalls hergestellt wurden, erschließen als öffentliche Anliegerstraßen die im Gel-
tungsbereich geplanten Wohngebiete. Die Schwielowseestraße, die als Ringstraße geführt 
wird, erschließt eine Reihenhausbebauung im Bereich Schwielowseestraße 15-29 (WA 1). 
Die Pohleseestraße als Verlängerung der ´Spandauer-See-Brücke´ verbindet das Quartier 
Haveleck mit dem Quartier Havelspitze am westlichen Ufer der Havel.  

Die östlich angrenzende Daumstraße hat in Verbindung mit der ´Wasserstadtbrücke´ über 
die Havel (Verbindungsstufe II) derzeit noch die Funktion einer übergeordneten Hauptver-
kehrsstraße3, die die nördlichen Siedlungsgebiete von Spandau mit der Altstadt Spandau 
und mit dem Berliner Umland (Hennigsdorf) bzw. in Gegenrichtung mit der Berliner Innen-
stadt verbindet. Somit werden aus verkehrlicher Sicht Belange berührt, die im gesamtstädti-
schen Interesse liegen.  

Über die Daumstraße wird das Plangebiet auch an den öffentlichen Personennahverkehr 
angebunden: Hier und in der nahe gelegenen Rhenaniastraße verkehren mehrere Buslinien; 
über die Buslinien 139, X36 und 236 ist das Plangebiet an die Altstadt sowie S-, U- und 
Regionalbahn angebunden; die Buslinie 139 verbindet das Plangebiet mit der City-West, die 
auch eine Anbindung an den schienengebundenen Verkehr (U-Bahnhof Haselhorst der U-
Bahnlinie 7) gewährleisten. 

Westlich werden die Wohngebietsflächen bzw. das Plangebiet durch die teilweise als Fuß-
gängerbereich ausgebildete öffentliche Havelpromenade begrenzt, die wiederum das Plan-
gebiet zum Spandauer See (ein Teil der Bundeswasserstraße Havel-Oder) abgrenzt.  

                                                

3  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt: Stadtentwicklungsplanung Verkehr, Karte: Überge-
ordnetes Straßennetz (Planung 2025), Stand Dezember 2017 
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Westlich des nördlich angrenzenden B-Plangebiets 5-74 (Höhe Schwielowseestraße) wur-
den bereits eine Anlegestelle für Fahrgastschiffe und zwei Bootsstege (24 h-Anliegerplatz) 
für Sportboote, die parallel zur Uferkante verlaufen und sich in südlicher und nördlicher Rich-
tung ausdehnen, errichtet. Der südliche Steg ragt bis zur Zernseestraße im Plangebiet aus. 

2.6 Technische Infrastruktur 

Im Bereich des Bebauungsplangebiets 5-73 befinden sich Trinkwasser- und Entwässerungs-
anlagen der Berliner Wasserbetriebe (BWB). Diese stehen im Rahmen der Leistungsfähig-
keit zur Verfügung. 

In der Daumstraße und Schwielowseestraße liegt eine Trinkwasserversorgungsleitung DN 
150. In der Pohleseestraße liegt eine Trinkwasserhauptleitung DN 400. Sie steht für Haus-
anschlüsse nicht zur Verfügung. 

Aufgrund der fehlenden Bebauung wurden die Planungen aus dem Jahr 2000 für den Bau 
von Trinkwasserversorgungsleitungen in der Pohleseestraße und in der Templiner-See-
Straße nicht realisiert. Für diese öffentlichen Straßen kann aber weiterhin eine Berohrung 
vorgesehen werden. Die vorhandenen Planungen aus dem Jahr 2000 sind entsprechend den 
Erfordernissen und nach Vorlage konkreter Bedarfswerte (Hausanschlussanträgen) zu prü-
fen und ggf. zu überarbeiten. 

Die innere Erschließung der Trinkwasserversorgung kann entsprechend den jeweiligen Er-
fordernissen vorgenommen werden. Die Dimensionierung der Versorgungsleitungen erfolgt 
grundsätzlich nur entsprechend dem Trinkwasserbedarf. Löschwasser kann nur im Rahmen 
der Leistungsfähigkeit des Trinkwasserversorgungsnetzes bereitgestellt werden. 

Aufgrund der Bebauungshöhe kann das Betreiben privater Druckerhöhungsanlagen erfor-
derlich werden. Jegliche Folgemaßnahmen im Rohrnetz (z. B. Rohrnetzerweiterung) gehen 
zu Lasten des Verursachers. 

Die vorhandenen Schmutz- und Regenwasserkanäle stehen im Rahmen ihrer Leistungsfä-
higkeit zur Ableitung von Schmutz- bzw. Regenwasser zur Verfügung. Die Leistungsfähigkeit 
der Regenwasserkanäle ist jedoch begrenzt. In den weiteren Planungsphasen sind Maßnah-
men zur Vermeidung und Verzögerung der Regenwasserleitung zu berücksichtigen. 

Im Bereich Schwielowseestraße / Ecke Havelpromenade befinden sich ein Sandfang und 
diverse Regenwasserkanäle. Sie befinden sich im öffentlich gewidmeten Straßenland (Ei-
gentümer Land Berlin). 

Ein Regenwasserkanal DN 300 liegt im Bereich Schwielowseestraße / Ecke Havelprome-
nade im Flurstück 171 (Spandauer Havelpromenade), unmittelbar an der Grundstücksgrenze 
zum Flurstück 537 (Teilfläche des WA 1). Im Entwurf ist hier auf dem Flurstück 537 der Bau 
eines Wohnhauses geplant, wobei die Flurstücksgrenze gleichzeitig auch die Baugrenze ge-
kennzeichnet ist. Diese unmittelbare Nähe zum Regenwasserkanal kann zu Problemen bei 
notwendigen Arbeiten an dem Kanal führen bzw. der Wohnhausbau den Kanal gefährden. 
Diese Tatsache ist bei der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. Bei der Umsetzung der 
Planung sind Sicherungsmaßnahmen für das Bauwerk zu ergreifen. 

Seitens der BWB sind derzeit im Bebauungsplangebiet Baumaßnahmen nur im Zusammen-
hang mit dem Wohnungsneubau, insbesondere Hausanschlüsse vorgesehen. 

Das Bebauungsplangebiet liegt in der Schutzzone III B des Wasserwerks Tegel.  

Im Bereich des Bebauungsplangebiets befinden sich Gasanlagen der Netzgesellschaft Ber-
lin-Brandenburg und Mittelspannungs- und Niederspannungskabel der Vattenfall Distribution 
Berlin GmbH. 

2.7 Soziale Infrastruktur 

Der durch die Wohngebietsentwicklung nachzuweisende Bedarf an Infrastruktureinrichtun-
gen erfolgte im Entwicklungsbereich Wasserstadt Berlin-Oberhavel auf Quartiersebene, da 
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eine auf die einzelnen Geltungsbereiche der Bebauungspläne im Quartier Haveleck bezo-
gene Betrachtung nicht sinnvoll war. 

In dem Entwicklungsgebiet Wasserstadt wurden folgende Einrichtungen realisiert4: 

- 6 Kitas 

- 1 Grundschule 

- 1 Jugendfreizeiteinrichtung 

- 3 Sporteinrichtungen 

- 1 Mehrzweckeinrichtung 

- 1 pädagogisch betreuter Spielplatz. 

Im Quartier Haveleck ist innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans VIII-527 eine 
Kindertagesstätte mit 100 Plätzen bereits seit Anfang November 2005 in Betrieb.  
Darüber hinaus wurde ein weiterer Standort im Geltungsbereich des festgesetzten Bebau-
ungsplans VIII-524b für 100 Plätze als Vorhaltestandort planungsrechtlich langfristig gesi-
chert. Dieser Standort wurde zurückliegend an einen privaten Träger veräußert, der die Er-
richtung der Kita im Jahr 2018 abschließen wird.  

Der Standort für eine Jugendfreizeiteinrichtung befindet sich im südlichen Teil der Daum-
straße.  

Westlich der Havel wurde im Quartier Maselake Nord im Geltungsbereich des festgesetzten 
Bebauungsplans VIII-555 ein Schulstandort gesichert, der zeitnah als 4-zügige Grundschule 
mit Sporthalle realisiert wird. Ein entsprechendes Wettbewerbsverfahren konnte Ende 2017 
bereits abgeschlossen werden. Die auf der östlichen Seite der Havel bereits im Betrieb be-
findliche Grundschule an der Pulvermühle liegt am Grützmacherweg im südlichen Teil des 
Entwicklungsgebiets (festgesetzter Bebauungsplan III-501). 

Im Rahmen der beschränkten Behördenbeteiligung im März 2016 hat die bezirkliche Abtei-
lung für Jugend, Bildung, Kultur und Sport, Fachbereich Schule, mitgeteilt, dass sofern in 
anderen ehemaligen Entwicklungsgebieten, in denen noch keine Wohnbebauung umgesetzt 
worden ist, ebenfalls eine Erhöhung der Geschossfläche vorgesehen ist, der Grundschulbe-
darf in der Region nicht mehr gesichert ist. Vor diesem Hintergrund entsteht am Standort der 
Grundschule an der Pulvermühle ein Modularer Ergänzungsbau (MEB 16 für ca. 200 Schü-
�O�H�U�L�Q�Q�H�Q���X�Q�G���6�F�K�•�O�H�U�����P�L�W���0�H�Q�V�D�����'�L�H���)�L�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������0�L�R�����¼��ist in der Investi-
tionsplanung 2017 bis 2021 gesichert und der MEB wird nach den jetzigen Planungen in 
2019 /2020 errichtet. Die weiteren Kosten entstehen durch die notwendigen Aufwendungen 
für die Außenanlagen. 

Die im Entwurf des Schulentwicklungsplans dargestellte Prognose, die auf Daten vom 31. 
Dezember 2014 basiert, zeigt bereits ein Defizit von Schulplätzen im Bereich der Integrierten 
Sekundarschulen. Die Flächensicherung für einen Oberschulstandort ist mit Blick auf die von 
den Bevölkerungszahlen am stärksten wachsende Schulregion in Spandau (Haselhorst / Sie-
mensstadt) daher sinnvoll und auch notwendig. 

Der Fachdienst Steuerung und Planung hat mitgeteilt, dass absehbar keine freien Platzka-
pazitäten zur Sicherung der Versorgung mit Plätzen in der vorschulischen Kindertagesbe-
treuung im Plangebiet bestehen. 

2.8 Geologie / Altlasten 

Im Rahmen der Sanierungsplanung und -durchführung für das Quartier Haveleck konnten 
im Geltungsbereich Bodenverunreinigungen durch Mineralölkohlenwasserstoffe (sog. Tank-
lagerschaden innerhalb des WA 1) schon vor der Festsetzung des Bebauungsplans VIII-526 

                                                

4  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Broschüre: Bilanz der Entwicklung, November 2007 
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durch Abtrag bis 0,5 m über dem Grundwasseranschnitt überwiegend saniert werden. Der 
verunreinigte Boden oberhalb des Grundwasserspiegels wurde im Jahr 1999 abgetragen 
und durch sauberen Boden ersetzt, so dass eine sensible Nutzung wie Wohnen in keiner 
Weise beeinträchtigt wird.  

Die derzeitige Situation erfordert, dass in diesem Bereich künftig auf versiegelten Flächen 
anfallendes Niederschlagswasser bis auf weiteres nicht schwerpunktmäßig in den Unter-
grund eingeleitet werden soll.  

Eine Förderung des Grundwassers mittels Brunnen zur Gartenbewässerung sowie im nahen 
Umfeld dieses Bereichs sollte ebenfalls unterbleiben, damit der Grundwasserschaden nicht 
mobilisiert wird. Hier besteht gemäß § 37 Berliner Wassergesetz eine Anzeigepflicht, so dass 
eine Feinsteuerung der Zulässigkeit im nachfolgenden Verfahren gesichert ist. 

Nach einer langjährigen Überwachung des Grundwassers (Grundwassermonitoring) zur ab-
schließenden Beurteilung der aus dem Tanklagerschaden resultierenden Grundwasserver-
unreinigungen konnte nachgewiesen werden, dass Restbelastungen soweit reduziert wur-
den, dass daraus unter bestimmten Einschränkungen (z. B. keine Nutzung des Grundwas-
sers als Brauchwasser; die Durchlässigkeit von Auffüllungsmaterial unterhalb von Gebäuden 
darf nicht größer sein als diejenige des gewachsenen Bodens) keine Gesundheitsgefahren 
für künftige Bewohner zu besorgen sind. Untersuchungen haben ergeben, dass der verblie-
bene Grundwasserschaden größtenteils ortsfest ist; es ist zu erwarten, dass die restlichen 
noch vorhandenen mobilen Bestandteile im Lauf der Zeit biologisch abgebaut werden. 

Eine weitere Stellungnahme der ehem. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 
Referat Boden- und Grundwassersanierung, Bodenschutz (SenStadtUm VIII C 23) vom 15. 
Februar 2013 stellt klar, dass die Vermeidung der Niederschlagsversickerung dazu dient, 
den nach der Sanierung noch verbliebenen, ortsfesten Grundwasserschaden nicht zu mobi-
lisieren. Eine Mobilisierungsgefahr ergibt sich, wenn große Mengen Niederschlagswasser 
versickern. Große Mengen von Niederschlagswasser fallen an, wenn die auf den versiegel-
ten Flächen anfallenden Niederschlagsmengen zusammengeführt und dann punktuell versi-
ckert werden. Deshalb wird gefordert, dass die auf den versiegelten Flächen (z. B. Dächern) 
anfallenden Niederschlagsmengen schwerpunktmäßig über die Regenentwässerung abzu-
leiten sind - dies ist möglich, weil laut Aussage der Berliner Wasserbetriebe bei der Ausle-
gung der Regenwasserentwässerungsanlagen gemäß dem Regenwasserentwässerungs-
konzept von einem Versiegelungsgrad von 40-60% ausgegangen wurde; ggf. sind Anlagen 
zur Rückhaltung von Niederschlagswasser auf den Grundstücken erforderlich.  

Für Niederschlagsversickerungsanlagen innerhalb und außerhalb des WA 1 gibt es die Ver-
fahren zur wasserbehördlichen Erlaubnis- bzw. Genehmigungserteilung für Anlagen der Nie-
derschlagsversickerung und Grundwassernutzung auf Grundlage des Wasserhaushaltge-
setzes und des Berliner Wassergesetzes. Versickerungsanlagen zur Niederschlagsentwäs-
serung müssen innerhalb von Wasserschutzzonen gegenwärtig bei der Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Referat II D (Gewässerschutz, obere Wasserbehörde), 
beantragt werden.  

Die Freistellungen von diesen Erlaubnisverfahren nach der Niederschlagswasserfreistel-
lungsverordnung vom 24. August 2001 gelten nicht innerhalb von Wasserschutzgebieten. 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone III B des Wasserwerks Tegel. Dort 
sind nach Anlage 1 des Hinweisblattes für Antragsteller (II) - Niederschlagsversickerung5 - 
Schacht-, Rohr- und Rigolenversickerung ohne Oberbodenpassage allgemein nicht zulässig. 
Die eigentlich nach diesem Hinweisblatt erlaubnisfähige Mulden, Mulden-Rigolen-Versicke-
rung und Versickerungsbecken mit Mutterbodenpassagen von >= 30 cm und breitflächige 
Versickerung mit Oberbodenpassagen von Niederschlagswasser, das auf Wohnbauflächen 

                                                

5  Hinweisblatt für Antragsteller (II) - Niederschlagsversickerung Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt VIII D2 vom 8.02.2013 
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anfällt, kann dann ggf. projektbezogen wegen der Altlastensituation mit Grundwassergefähr-
dung im Erlaubnis- bzw. Genehmigungsverfahren versagt werden. 

Im Zuge der Beantragung ist sicherzustellen, dass das auf den befestigten Flächen anfal-
lende Niederschlagswasser zwischen Schwielowseestraße und Zernseestraße möglichst 
über die Regenentwässerung abgeleitet wird. An dem Verfahren ist regelmäßig die zustän-
dige Senatsverwaltung (gegenwärtig die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz, Referat II C, Bodenschutz, Boden-, Altlasten- und Grundwassersanierung zu beteili-
gen, das sich mit Boden, Grundwassersanierung und Bodenschutz befasst. Daher ist keine 
weitere planungsrechtliche Regelung erforderlich. 

Eine Stellungnahme der ehem. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Referat 
Boden- und Grundwassersanierung, Bodenschutz (Referat VIII) vom 10. Dezember 2015 
stellt klar, dass das Plangebiet 5-73 nicht von dem Altlastenschaden des nördlich angren-
zenden Plangebiets 5-74 (sanierter Arsenschaden) betroffen ist.  

Im Rahmen der beschränkten Behördenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB im März 2016 
wurde seitens der ehem. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Referat VIII D, 
mitgeteilt, dass die Festsetzung zur Unzulässigkeit von Grabungs- und Erdarbeiten im Ver-
gleich zum festgesetzten Bebauungsplans aufgehoben werden kann.  

Der Bereich südlich der Templiner-See-Straße gilt zwischenzeitlich als vom Verdacht befreit. 
Im Bereich nördlich der Templiner-See-Straße bis zur Schwielowseestraße würden baube-
dingte Bodenaushubmaßnahmen bis in den Grundwasserschwankungsbereich den Sanie-
rungserfolg erhöhen (Restverunreinigungen). 

Im Bereich des Bebauungsplangebiets wären jedoch generell Beschränkungsmaßnahmen 
hinsichtlich einer Grundwassernutzung (Brunnen zur Eigenwasserversorgung, Feuerlösch-
brunnen, etc.) nach BBodSchG zu beachten. Bei jeglichen Bauarbeiten mit Eingriffen in den 
Untergrund ist die zuständige Bodenschutzbehörde zu beteiligen. 

lm Jahr 2017 wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (5-73) gem. § 9 BBodSchG 
erneut Erkundungen in den sensiblen Bereichen durchgeführt (Kinderspielflächen und 
Mietergärten/Grünflächen), in deren Ergebnis einer sensiblen Nutzung zu Wohnzwecken 
nichts entgegensteht6.  

lm Rahmen _der bauvorbereiten Maßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplan 5-73 
ist der Grundstückeigentümer gemäß Bundesbodenschutzgesetz verpflichtet, sich mit der 
zuständigen Bodenschutzbehörde (SenUVK Referat ll C) über alle bodenschutzrechtlichen 
Belange abzustimmen. lm vorliegenden Fall befindet sich der Eigentümer (Gewobag) in en-
ger Abstimmung mit der zuständigen Bodenschutzbehörde und hat bereits Erkundungen mit 
dem Ziel durchgeführt, emittierende Schadstoffquellen in der gesättigten Bodenzone zu lo-
kalisieren. Erste Ergebnisse deuten auf eine anhaltende Grundwasserschädigung hin. Die 
vorhandenen Grundwasserbelastungen im Geltungsbereich erfordern hinsichtlich geplanter 
Versickerungsanlagen und der baubedingten Entnahme von Grundwasser ebenfalls eine 
zwingende Abstimmung mit der Bodenschutzbehörde. Grundwassernutzungen jeglicher Art 
sind belastungsbedingt nur eingeschränkt möglich. 

Auf Grundlage der Ergebnisse der aktuellen Erkundungsmaßnahmen wird durch SenUVK ll 
C eine abschließende Gefahrenbeurteilung erfolgen. In deren Ergebnisse sind sowohl wei-
terführende Erkundungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im System 
Boden und Grundwasser nicht auszuschließen, die dann dem Sanierungspflichtigen (Zu-
standsstörer) gem. § 4 BBodSchG gegenüber auferlegt werden (Sanierungsanordnung, Öf-
fentlich Rechtlicher Vertrag, etc.). 

2.9 Ökologie / Freiflächen 

                                                
6  Stellungnahme der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Referat II C, Bodenschutz, 

Boden-, Altlasten- und Grundwassersanierung vom 06. Juni 2018 
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Das Plangebiet ist im Wesentlichen durch Brachflächen geprägt und weist mit Ausnahme 
des Uferbereichs und der Hausgärten der Grundstücke Schwielowseestraße 15-29 keine 
besonderen Vegetationsstrukturen auf. Die unbebauten Bereiche befinden sich im Zustand 
nach Durchführung der Bodensanierung, d. h. der Boden wurde bis 0,5 m über dem Grund-
wasseranschnitt saniert (bis zu einer Tiefe von rund 2,0 m abgetragen und zum Teil wieder 
aufgefüllt). Nach den Sanierungsmaßnahmen hat sich auf den zu Tage getretenen Rohbö-
den eine teils lückige Vegetation entwickelt, die je nach Abtragungstiefe, d. h. je nach Einfluss 
des nach den Bodenabträgen oberflächennah anstehenden Grundwassers, trocken bis 
feucht geprägt ist. An den Rändern zu der bebauten Fläche und zu den Straßen wurden 
steile Böschungen angeschüttet. Die Uferpromenade wird durch eine Stützmauer von der im 
Niveau höher liegenden Fläche begrenzt.  

Im Bereich der geplanten Bauflächen zwischen der Pohleseestraße und der Zernseestraße 
hat sich zwischenzeitlich eine derzeit von den Rändern her zuwachsende Pioniervegetation 
entwickelt, die auf insgesamt 2.800 m² dem nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) geschützten Biotop�W�\�S���Ä�6�D�Q�G�W�U�R�F�N�H�Q�U�D�V�H�Q�³���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W�� 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich keine Flora-Fauna-Ha-
bitat-Gebiete (FFH-Gebiete). Auch Natura-2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete) sind von dem 
Bebauungsplan nicht betroffen. Sonstige Schutzgebiete nach § 18 ff NatSchG Bln (z.B. Na-
turschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbe-
standteile) sind von den Wirkungen des Bebauungsplans ebenfalls nicht betroffen. 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB wurde eine faunistische Untersuchung wegen des möglichen Vorkommens der 
streng geschützten Zauneidechse auf den sandigen Offenlandflächen gefordert. 

Gemäß dem Gutachten ´Faunistische Erhebung zum Vorkommen von Zauneidechsen im 
Gebiet der Bebauungspläne 5-73 und 5-74 in Berlin Spandau´ (August 2011) von Dipl.-Bio-
logen Klaus-Detlef Kühnel, konnten zu keinem Zeitpunkt Zauneidechsen durch direkte Be-
obachtung oder indirekt durch Spuren o. ä. nachgewiesen werden.  

Während der Begehung des Gebiets zeigte sich aber, dass die Untersuchungsfläche für den 
Dünen-Sandlaufkäfer (Cicindela hybrida) geeignet ist.  

Im August 2017 wurde eine erneute Begehung zur Ermittlung artenschutzrechtlich relevanter 
Tiervorkommen durchgeführt, dabei wurden weder Dünen-Sandlaufkäfer, noch Zauneidech-
sen festgestellt, allerdings wurde auf Teilflächen die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipo-
dia caerulescens) angetroffen. Das bezirkliche Umwelt- und Naturschutzamt hat in diesem 
Zusammenhang bestätigt, dass keine Betroffenheit von Reptilien und Brutvögeln vorliegt und 
für die betroffene Ödlandschrecke kein Kompensationsbedarf gemäß § 44 Abs. 5 BNatschG 
besteht. 

3. Planerische Ausgangssituation 

3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) / Landesentwicklungsplan 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg ist in Berlin und Brandenburg jeweils als 
Rechtsverordnung der Landesregierung in Kraft getreten (Berlin: LEP B-B vom 31. März 
2009, GVBl. S. 182; Brandenburg: LEP B-B vom 27. Mai 2015, GVBl. II/15, Nr. 24). 

Der LEP B-B konkretisiert als überörtliche und zusammenfassende Planung für den Gesamt-
raum der beiden Länder die raumordnerischen Grundsätze des am 1. Februar 2008 in Kraft 
getretenen Landesentwicklungsprogramms 2007 (LEPro 2007) und setzt damit einen Rah-
men für die künftige räumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion. 
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Die Steuerung der Siedlungsentwicklung ist unter Pkt. 4 des LEP B-B dargestellt. Die Sied-
lungsentwicklung soll gemäß Grundsatz Pkt. 4.1 vorrangig unter Nutzung bisher nicht aus-
geschöpfter Entwicklungspotentiale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter In-
anspruchnahme vorhandener Infrastruktur erfolgen.  

Im LEP B-B wird das Plangebiet in der Festlegungskarte 1 der Kategorie ´Gestaltungsraum 
Siedlung´ und ´Freiraumverbund´ zugeordnet; während der Spandauer See mit seinen Ufern 
dem Freiraumverbund zugeordnet ist, liegt der östliche Teil des Plangebiets im Gestaltungs-
raum Siedlung.  

Im Planentwurf wurden die Außenkanten des Gestaltungsraums Siedlung ausgestaltet und 
maßstabsgerecht konkretisiert. Im Gestaltungsraum Siedlung ist nach dem Ziel 4.5 Abs. 1 
Nr. 2 LEP B-B die Ausweisung von Wohnsiedlungsflächen grundsätzlich möglich und folgt 
dem Grundsatz 4.1 des LEP B-B, nach dem bei der Siedlungsentwicklung bisher nicht aus-
geschöpfte Entwicklungspotenziale vorrangig zu beanspruchen sind.  

Durch Ausweisung der Havelpromenade mit öffentlicher Grünfläche am Spandauer See wird 
auch dem Konzept des Freiraumverbunds entsprochen. Dabei wurde besonders dem Grund-
satz des § 6 Abs. 3 des LEPro der Freiraumentwicklung Rechnung getragen, nach dem ins-
besondere Gewässer und Gewässerränder einen hohen Erlebniswert haben und daher in 
der Planung deren Zugänglichkeit gewährleistet werden sollte. 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung äußerte in ihrem Schreiben vom 30. November 
2010, dass der LEP B-B keine Regelungen enthält, die der Planung entgegenstehen. In die-
sem Bereich ist die Entwicklung von Siedlungsflächen, in denen auch Wohnnutzungen zu-
lässig sein sollen (Wohnsiedlungsflächen), möglich. 

Das Grundprinzip für die räumliche Ausrichtung der Wohnsiedlungsflächen orientiert sich an 
der historisch vorgeprägten Siedlungsstruktur in diesem Raum. Der ´Gestaltungsraum ´Sied-
lung´ definiert sich als Instrument zur Konzentration der Entwicklung der Wohnsiedlungsflä-
chen auf geeignete Räume, wodurch der Flächenverbrauch in größeren Teilräumen reduziert 
und zur Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie zum Erhalt der 
Vielfalt der Kulturlandschaften beitragen wird.  

Eine Inanspruchnahme weiterer Flächen im Freiraumverbund ist nach dem vorliegenden 
Entwurf nicht beabsichtigt, so dass auch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung keinen 
Konflikt zu den Festlegungen zum Schutz des Freiraumverbundes (vgl. Ziel 5.2 LEP  
B-B) sah. 

Am 01.Juli.2019 ist der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 
HR) in Berlin und Brandenburg jeweils als Rechtsverordnung der Landesregierung in Kraft 
getreten (Berlin: LEP HR vom 29. Juni 2019, GVBl. S.294; Brandenburg: LEP HR vom 13. 
Mai 2019, GVBl. II/19, Nr. 35).  

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) definiert den 
raumordnerischen Rahmen für die räumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion. Mit dem 
LEP HR wird der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) abgelöst.  

Im LEP HR werden gegenüber dem LEP B-B keine ergänzenden oder widersprechenden 
Aussagen hinsichtlich des Plangebietes getroffen.  

 

3.2 Flächennutzungsplan (FNP) 7 

                                                
7  Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015 (ABl. S. 31), 

zuletzt geändert am 3. März 2020 (ABl. S. 1683). Durch die FNP-Änderung bleiben die Aussagen und 
Darstellungen zum Bebauungsplan unberührt. 
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Im Flächennutzungsplan Berlin wird der Geltungsbereich 5-73 als Wohnbaufläche W1 dar-
gestellt. Die Wohnbaufläche W1 dient der Unterbringung von Wohnen mit einer Geschoss-
flächenzahl über 1,5 mit fünf und mehr Geschossen, überwiegend in traditioneller Block- und 
Blockrandbebauung.  

Die wasserbegleitenden Flächen entlang der Havel sind weiterhin als Grünfläche (Grünzug) 
dargestellt. Diese ist Teil einer übergeordneten wasserbegleitenden Grünverbindung, die als 
Erholungsfläche dient und die Zugänglichkeit der innerstädtischen Wasserläufe für die All-
gemeinheit sichern soll. 

Das Plangebiet befand sich bisher innerhalb der Fluglärmschutzzone 2, welche auf der bis-
her geltenden Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Flughafen 
Berlin-Tegel vom 4. Juni 1976 (GVBl. S. 1242) basiert. Seit dem 31.12.2019 (GVBl. S. 798) 
gilt die neue Verordnung über Lärmschutzbereiche für die Verkehrsflughäfen Berlin-Tegel 
und Berlin Brandenburg, die einen deutlich größeren Bereich als Lärmschutzzone ausweist. 

3.3 Landschaftsprogramm (LaPro 2016) 

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm in der Fassung vom  
08. Juni 2016 (ABl. S. 1314) ist ein strategisches, gesamtstädtisches Instrument der Planung, 
um integrative Umweltvorsorge zu betreiben. Im Zusammenspiel mit dem Flächennutzungs-
plan (FNP) stellt das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm eine vor 
allem auf qualitative Ziele und Anforderungen bezogene Ergänzung der vorbereitenden Bau-
leitplanung dar und bildet die Grundlage der künftigen Stadtentwicklung. 

Die Aktualisierung betrifft den Bestand und die Bewertung von Natur und Landschaft in den 
Programmplänen Naturhaushalt / Umweltschutz, Biotop- und Artenschutz, Landschaftsbild, 
Erholung und Freiraumnutzung sowie die Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption. Insbe-
sondere aufgrund von Gesetzesänderungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen, demogra-
phischen Entwicklungen, neuen Planungsgrundlagen und -zielsetzungen sowie städtebauli-
chen Veränderungen erfolgt eine Anpassung der daraus abzuleitenden Entwicklungsziele 
und Maßnahmen für Natur und Landschaft.  
Das Landschaftsprogramm ist bindend für öffentliche Planungsträger und gibt Hilfestellungen 
für die Bewertung der Schutzgüter im Rahmen der Abwägung.  

Im Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm des Landes Berlin werden für 
den Geltungsbereich in vier Teilplänen vorrangig folgende landschaftsplanerische Ziele for-
muliert: 

Im Teilplan Naturhaushalt / Umweltschutz ist der Geltungsbereich als Grün- und Freifläche 
dargestellt. Ziele hier sind: 
- Erhalt und Entwicklung aus Gründen des Bodenschutzes, des naturnahen Wasserhaus-

halts, der Grundwasserneubildung und der Klimawirksamkeit 
- Anpassung an den Klimawandel, 
- Rückhalt des Wassers in der Landschaft, 
- Sicherung einer ausreichenden Wasserversorgung / Versickerung von Regenwasser be-

nachbarter versiegelter Flächen,  
- Beseitigung von Barrieren, die den Kaltluftabfluss behindern, 
- klimaangepasste Pflanzenverwendung; Bevorzugung hitze- und trockenstresstoleranten 

Arten, 
- Vermeidung von Schadstoffemissionen in Kaltluftentstehungsgebieten. 

Ein überwiegender Teil des Plangebiets liegt im Vorsorgegebiet Klima. Ziele sind: 
- Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume, 
- Vernetzung von Freiflächen, 
- Sicherung und Verbesserung des Luftaustausches, Vermeidung von Austauschbarrie-

ren gegenüber bebauten Randbereichen, 
- Sanierung / Profilierung öffentlicher Grünflächen, 
- Erhalt / Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege, 
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- Sicherung der Funktion des Waldes, Treibhausgassenke und Trinkwasserentstehungs-
gebiet, 

- Dauerhafte Sicherung der Funktionen klimatischer Ausgleichs- und Entlastungsflächen 
sowie Luftleitbahnen, 

- Verbesserung der hygienischen Situation, 
- Vermeidung bzw. Ausgleich von Bodenversiegelung. 

Im Teilplan Biotop- und Artenschutz sind für Biotop- und Entwicklungsräume Entwicklungs-
ziele und Maßnahme als städtischer Übergangsbereich mit Mischnutzungen dargestellt. 
Ziele sind u.a.: 
- Erhalt der durch Nutzungs- und Strukturvielfalt geprägten, außerordentlich hohen bioti-

schen Vielfalt,  
- Schutz, Pflege und Wiederherstellung von natur- und kulturgeprägten Landschaftsele-

menten (z.B. Pfuhle, Gräben) in Grünanlagen, Kleingärten und in Industriegebieten, 
- Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna sowie Kompensation von Nut-

zungsintensivierung durch Entsiegelung, Dach- und Wandbegrünung, 
- Extensivierung der Pflege in Teilen von Grün- und Parkanlagen, 
- Entwicklung des gebietstypischen Baumbestands (insbesondere großkronige Laub-

bäume in Siedlungen und Obstbäume in Kleingärten), 
- Verbesserung der Biotopqualität in Großsiedlungen, 
- Erhalt wertvoller Biotope und Entwicklung örtlicher Biotopverbindungen bei Siedlungser-

weiterungen und Nachverdichtungen. 

Teilweise ist der Geltungsbereich als Fluss- und Seelandschaft dargestellt. Ziele sind u.a.: 
- Sicherung und Entwicklung von Röhricht, Uferwiesen und Auwäldern, 
- Erhalt bzw. Wiederherstellung der natürlichen Land-Wasser-Übergänge, Ufersicherung 

durch Gehölz- und Rohrichtpflanzungen, ggf. ingenieurbiologische Maßnahmen, 
- Sicherung ufernahen Uferzonen durch Auflagen und Nutzungsbeschränkungen, 
- Erarbeitung und Umsetzung von Uferkonzeptionen zur Neuordnung der Nutzungen im 

Uferbereich. 

Im Teilplan Erholung und Freiraumnutzung sind folgende Entwicklungsziele und Maßnah-
men für Grün- und Freiräume vorgesehen: 
- Entwicklung, Qualifizierung und Neuanlage von vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten unter 

Einbindung aller Altersgruppen; Berücksichtigung barrierefreier Gestaltung, 
- Auslagerung störender und beeinträchtigender Nutzungen; Verbesserung der Aufent-

haltsqualität und Nutzungsvielfalt, 
- Ausbau von Kooperationen in der Nutzung und Pflege durch Förderung bürgerschaftli-

chen Engagements, 
- Berücksichtigung der biologischen Vielfalt entsprechend der Zweckbestimmung, Gestal-

tung, Nutzung sowie historischen und kulturellen Bedeutung der Grünflächen. 

Teilweise ist der Geltungsbereich als sonstige Freifläche dargestellt. Ziele sind u.a.: 
- Integration und Entwicklung erholungswirksamer Freiraumstrukturen und Freiraumver-

bindungen, 
- Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten bei Nutzungsänderung. 

Der Teilplan Landschaftsbild stellt der Geltungsbereich einen städtischen Übergangsbe-
reich mit Mischnutzungen dar. Ziele für diesen Übergangsbereich sind u.a.: 
- Erhalt und Entwicklung charakteristischer Stadtbildbereiche sowie markanter Land-

schafts- und Grünstrukturen zur Verbesserung der Stadtgliederung, 
- Berücksichtigung ortstypischer Gestaltelemente und besonderer Siedlungs- und Frei-

raumzusammenhänge (Volksparks, Gartenplätze, strukturierte Siedlungsbereiche z. B. 
der 1920er und 1930 er Jahre), 

- Quartiersbildung durch Entwicklung raumbildender Strukturen und Leitbaumarten in den 
Großsiedlungen. 

Schutzgebiete und sonstige Schutzbestimmungen 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Landschafts- und Naturschutzgebieten. 
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Anhaltspunkte, dass bestehende Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Natur-
schutzgesetzes betroffen sind, liegen nicht vor. 

Durch den Bebauungsplan 5-73 wird die Umsetzung folgender Ziele konkretisiert: 

Die im Vorgriff auf den Bebauungsplan durchgeführten Baumpflanzungen entlang der Er-
schließungsstraßen entsprechen der Anforderung an die Entwicklung des gebietstypischen 
Baumbestands durch Entwicklung raumbildender Strukturen. 

Mit der planungsrechtlichen Sicherung der Uferpromenade wird der Anforderung an die An-
lage von siedlungs- und wohnungsnahen Freiflächen sowie der Anbindung / Verknüpfung mit 
übergeordneten Grünzügen Rechnung getragen. 

Die Anordnung der Bauflächen und Baukörper ermöglicht die Anlage nutzbarer privater und 
halböffentlicher Freiräume. 

Mit der Umwandlung eines ehemaligen Industriestandorts in ein durchgrüntes Wohngebiet 
wird das Landschaftsbild aufgewertet. 

Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 5-73 befinden sich überwie-
gend im Einklang mit den grundlegenden Zielen des Landschaftsprogramms. 

3.4 Stadtentwicklungsplanung 

StEP Wohnen 2030 

Der Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen 2030 wurde vom Berliner Senat am 20. August 
2019 beschlossen. Da die reale Entwicklung die Wachstumsannahmen des im Juli 2014 be-
schlossenen StEP 2025 deutlich übertroffen haben, wurde der StEP Wohnen an die neue 
Bevölkerungsdynamik angepasst.  

Mit dem Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen wurde die Planungsgrundlage für die Neu-
bau- und Bestandsentwicklung von Wohnungen in Berlin bis zum Jahre 2030 erarbeitet. Er 
benennt die raumbezogenen wohnungspolitischen Leitbilder, Ziele, Instrumente und Maß-
nahmen für den geplanten Neubau von Wohnungen und für die Bestandsentwicklung von 
Wohnungen. Er zeigt die größeren Flächenpotentiale in der Stadt, auf denen Wohnungsneu-
bau stattfinden kann, trifft Aussagen zum erforderlichen Umfang des Wohnungsneubaus und 
zu seiner Verteilung in der Stadt.  Zudem benennt der StEP Wohnen 2030 Schwerpunkte-
räume in der Stadt, in welchen die Entwicklung vorrangig vollzogen werden soll, weil dort die 
Voraussetzungen günstig sind und stadtentwicklungspolitische Kriterien besonders zum Tra-
gen kommen. Der StEP Wohnen ist Grundlage für alle weiteren wohnungsbezogenen Pla-
nungen in der Stadt.  

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 werden folgende Aussagen getroffen: 

- Lage in einem der 14 neuen Stadtquartiere �± Wasserstadt Oberhavel Einzelstandort mit 
200 bis 999 Wohneinheiten mit kurzfristiger Realisierungseinschätzung (realisierbar bin-
nen 3 Jahren, einschließlich in Realisierung). 

StEP Zentren 2030  

Der Senat von Berlin hat am 12. März 2019 den Stadtentwicklungsplan Zentren 2030 (StEP 
Zentren 2030) beschlossen. Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 werden 
keine Aussagen getroffen. In der Karte Zentrenhierarchie - ist westlich des Plangebiets das 
Ortsteilzentrum Wasserstadt Oberhavel (Maselake) dargestellt. 

StEP Industrie und Gewerbe 

Der Senat von Berlin hat am 25. Januar 2011 den Stadtentwicklungsplan Industrie und Ge-
werbe beschlossen. Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 werden keine Aus-
sagen getroffen. 
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StEP Verkehr 2025 

Der Senat von Berlin hat am 29. März 2011 den Stadtentwicklungsplan Verkehr 2025 be-
schlossen. In den Karten ´Übergeordnetes Straßennetz - Bestand 2011´ und ´Übergeordne-
tes Straßennetz - Einstufung 2025´ ist die Daumstraße als übergeordnete Straßenverbin-
dung (Stufe 2) und die Pohleseestraße als weitere Straße von besonderer Bedeutung (Er-
gänzungsstraße) dargestellt.  

StEP Ver- und Entsorgung 

Der Stadtentwicklungsplan Ver- und Entsorgung wird derzeit überarbeitet.  
In den Teilplänen Abwasser- und Regenwasserentsorgung, Wasser- und Wärmeversor-
gung sind keine Darstellungen zum Plangebiet enthalten. 
Im Teilplan Elektroenergie- und Gasversorgung sind keine Darstellungen zum Plange-
biet enthalten. Südlich der Pohleseestraße wird eine 380kW-Höchstspannungsleitung dar-
gestellt. In der Pohleseestraße wird eine Versorgungsleitung dargestellt. 

StEP Klima 

Der Senat von Berlin hat am 31. Mai 2011 den Stadtentwicklungsplan Klima beschlossen 
und im Jahr 2016 durch die Handreichung StEP Klima KONKRET fachlich vertieft. 

Der StEP Klima liefert einen räumlichen Orientierungsrahmen, der eine Hilfestellung für die 
Anpassung von gesamtstädtischen Planungen an den Klimawandel liefern soll. Damit stellt 
er keine ´detaillierte Gebrauchsanweisung´ zur Lösung konkreter Fragestellungen dar, son-
dern soll eher Abwägungs- und Steuerungsaufgaben wahrnehmen.  

Das Plangebiet wird gemäß der Analysekarte Bioklima (Karte 01) nicht den mit Wärmebe-
lastung am Tag betroffenen Siedlungsräumen zugeordnet. Allerdings grenzt unmittelbar süd-
lich ein Bereich an, der bereits aktuell betroffen ist (Plangebiet VIII-515).  

Für die Wärmebelastung in der Nacht (Karte 02) gilt ebenfalls, dass das Plangebiet selbst 
derzeit nicht betroffen ist, in Zukunft auch nicht belastet sein wird. Im Westen des Geltungs-
bereichs (jenseits der Havel) existieren weitere größere Bereiche, die zukünftig durch eine 
Wärmebelastung in der Nacht betroffen sein werden.  

Aufgrund dieser Analyseergebnisse ist der Planbereich nicht den prioritären Handlungsräu-
men zugeordnet (Maßnahmenplan Bioklima - Karte 03).  

Hinsichtlich der Grün- und Freiflächen im Planbereich sind diese als Stadtbäume im Sied-
lungsbereich dargestellt, die potentiell empfindlich gegenüber einem Niederschlagsrück-
gang im Sommer sind. (Karte 04).  

Der Maßnahmenplan Grün- und Freiflächen ´Prioritäre Handlungsräume´ kennzeichnet die 
Flächen mit ´übrige Garten- und Freiflächen´ (Karte 05).  

Gemäß Maßnahmenplan Bioklima ́ Grün- und Freiflächen´ (Karte 6) ist die Funktionsfähigkeit 
von Kaltluftaustauschgebieten zu sichern. 

Im Maßnahmenplan ´Gewässerqualität und Starkregen´ (Karte 09) zählt das Plangebiet zum 
´Handlungsraum Trennsystem´ mit den Maßnahmen ´dezentrale Regenwasserbewirtschaf-
tung ausbauen´ und ´Versickerungspotentiale vorrangig ausschöpfen´. 

Im Hinblick auf die Maßnahmen im Bereich ´Gewässerqualität und Starkregen´ werden die 
Ausweitung der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung sowie vorrangige Ausschöpfung 
der Versickerungspotentiale gefordert (Karte 10).  

In der Karte ´Aktionsplan - Handlungskulisse´ ist das Plangebiet keinem Aktionsprojekt zu-
geordnet. 

Gemäß. der Klimakarte Berlin hat das Gebiet eine hohe bis mittlere stadtklimatische Bedeu-
tung auf Grund der großräumigen Luftleit- und Ventilationsbahnen in dem Bereich der Fluss-
niederung der Havel. Bauliche Hindernisse, die einen Kaltluftstau verursachen können, soll-
ten gem. den Planungshinweisen vermieden werden, die Bauhöhe ist möglichst gering zu 
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halten. Neubauten sind längst der Luftleitbahn auszurichten und Randbebauungen möglichst 
zu vermeiden. Ebenso sollte der Grün- und Freiflächenanteil erhalten werden. 

Die Handreichung StEP Klima Konkret stellt eine Ergänzung des Stadtentwicklungsplans 
Klima dar und greift neue Leitthemen auf, die so konkret erarbeitet werden, dass sie praktisch 
anwendbar werden. Weiterhin werden neben Referenzprojekten aus anderen Städten sinn-
volle Maßnahmen der Anpassung an den Klimawandel praxisgerecht für verschiedene Stadt-
struktur- und Flächentypen vorgestellt sowie eine Argumentationshilfe für die Umsetzung der 
Maßnahmen geliefert. 

 3.5 Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 

Das ́ Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung´ ist zu berücksichtigen, soweit die 
Aufstellung oder die Änderung eines Bebauungsplans für die Herbeiführung der Genehmi-
gungsfähigkeit eines Wohnungsbauprojekts erforderlich ist. Es wurde zum 28. August 2014 
eingeführt, weshalb es ausschließlich in Verfahren der verbindlichen Bauleitplanung zum 
Einsatz kommt, bei denen zu diesem Zeitpunkt der Verfahrensschritt der öffentlichen Ausle-
gung (§ 3 Abs. 2 BauGB) noch nicht erfolgt war. 

Der Senat von Berlin hat die ´Leitlinien für ein kooperatives Modell der Baulandentwicklung´ 
(Berliner Modell) am 16. Juni 2015 beschlossen. Diese sehen einerseits vor, dass bei einer 
im Bebauungsplan zulässigen Wohnnutzung ein Anteil der Wohnungen als mietpreis- und 
belegungsgebundene Wohnungen zu errichten sind und dass die Träger der jeweiligen Woh-
nungsbauvorhaben in Berlin in den jeweils abzuschließenden städtebaulichen Verträgen zu-
sagen, auch die Kosten der als Folge der Vorhaben erforderlichen sozialen Infrastruktur wie 
Kita- und Grundschulplätze zu tragen, soweit die entsprechenden Voraussetzungen des § 
11 BauGB vorliegen und dies auch im Übrigen angemessen ist.  

Die Gewobag, Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin, hat das Gelände zwischen Zernsee-
straße / Daumstraße / Pohleseestraße und der Spandauer bereits in ihrem Bestand und 
möchte mit Hilfe der Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 sämtliche unbebaute Grund-
stücke als Gesamtquartier unter der Berücksichtigung des Berliner Modells der kooperativen 
Baulandentwicklung entwickeln (vgl. Kap. I.4). 

Da im Bebauungsplan 5-73 die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets vorgesehen ist, 
sind nach der ´Leitlinie des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung´ im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans auf einem Anteil von mindestens 30 % der Geschossflä-
che Wohnungen zu errichten, die den aktuellen Förderbedingungen für Wohnungen des öf-
fentlich geförderten Wohnungsbaus entsprechen. Diese Wohnungen sind zudem in Abhän-
gigkeit des jeweiligen Förderprogramms für einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren mietpreis- 
und belegungsgebunden. Die Regelung soll gewährleisten, dass einerseits der in Berlin vor-
liegende dringende Bedarf an bezahlbaren Wohnungen gedeckt wird und andererseits 
Wohnquartiere mit einer sozial gemischten Bevölkerungsstruktur entstehen können. 

Die Umsetzung ist durch eine textliche Festsetzung im Bebauungsplan und eine verbindliche 
Regelung in einem städtebaulichen Vertrag abgesichert. 

In Bezug auf die erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen kann das Land Berlin die Kosten 
dafür derzeit nicht alleine aufbringen und müsste sich deshalb auf die Entwicklung von Flä-
chen mit bestehender Erschließung und infrastruktureller Versorgung beschränken. Eine ra-
sche Entwicklung vorhandener Flächenpotenziale ist daher nur möglich, wenn Projektträger 
sich auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrags in angemessener Höhe an diesen 
Kosten beteiligen. 

Das generelle Ziel des Bebauungsplans 5-73, die Entwicklung als allgemeines Wohngebiet 
gemäß § 4 BauNVO, bleibt bestehen, jedoch ist das Maß der baulichen Nutzung gemäß§ 20 
Abs. 1 und 2 BauNVO im Unterschied zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 maßvoll 
erhöht worden. 
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Im Rahmen der Änderung des Bebauungsplanentwurfs 5-73 ist die Zahl der Vollgeschosse 
im Blockinneren durchgehend auf 4 Vollgeschosse und somit die maximale zulässige Ge-
schossfläche im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 um rund 4.300 m² er-
höht worden.(vgl. Kap. II.3.2.2.1).  

In der Differenzbetrachtung zwischen dem vormals bestehendem Planungsrecht des Bebau-
ungsplans VIII-526 und dem festgesetzten Bebauungsplan 5-73 entsteht ein planbedingter 
Mehrbedarf von insgesamt 4 Kita-Plätzen und 5 Grundschulplätzen, der durch den Inves-
tor, hier Gewobag als landeseigenes Unternehmen, getragen werden muss (vgl. Kap. III.3.). 

§ 11 BauGB erlaubt gemäß Abs. 1 Nr. 3 ´die Übernahme von Kosten oder sonstigen Auf-
wendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden 
sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind´. Nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann diese Regelung für die Finanzierung 
von Kindertagesstätten und Grundschulen nur angewendet werden, wenn das Wohnungs-
bauvorhaben einen konkreten Kita- oder Schulneubau oder jedenfalls eine entsprechende 
bauliche Erweiterung ursächlich zur Folge hat. Wird der Bedarf mehrerer Vorhaben gemein-
sam gedeckt, muss dies auf einer entsprechend konkret ausgearbeiteten Investitions- und 
Flächenplanung beruhen. 

Im vorliegenden Bebauungsplanverfahren 5-73 wurde im Rahmen der beschränkten Behör-
denbeteiligung im März 2016 und Januar 2017 durch die bezirkliche Abteilung Jugend, Bil-
dung, Kultur und Sport/Jugendamt - Fachdienst Steuerung und Planung - darauf hingewie-
sen, dass in absehbarer Zeit keine freien Platzkapazitäten zur Sicherung der vorschulischen 
Kindergartenbetreuung bestehen.  

Die Gewobag verpflichtet sich demzufolge im städtebaulichen Vertrag eine Wohnung im Be-
bauungsplangebiet 5-73 für eine Kindertagespflegestelle für mindestens 4 (vier) Plätze für 
Kinder im Alter von null bis unter sechs Jahren zu errichten und für die Dauer von 20 Jahren 
zu erhalten Damit ist der Mehrbedarf aus dem Bebauungsplan 5-73 gedeckt. 

Die Abteilung Jugend, Bildung, Kultur und Sport/ Amt 1 - Schul- und Sportamt - teilte mit, 
dass durch eine Forcierung der Wohnbebauung und die Erhöhung der Geschossfläche im 
ehemaligen Entwicklungsbereich ´Berlin-Oberhavel´ in kurzer Zeit auch der Grundschulbe-
darf nicht gesichert ist.  

In der Region Haselhorst ist am Standort der Grundschule an der Pulvermühle die Erweite-
rung der Schule durch einen Modularen Ergänzungsbau (MEB) geplant. An diesem Standort 
werden die 5 (fünf) Grundschulplätze gesichert. Baubeginn wird voraussichtlich im Jahr 2019 
sein, so dass der Bau im Jahr 2020 zur Verfügung stünde. Die Projektträgerin übernimmt die 
Kosten der Erweiterung anteilig für den von ihrem Vorhaben im Vertragsgebiet ausgelösten 
Bedarf. 

Das Bezirksamt Spandau von Berlin hat mit Beschluss vom 13. Februar 2018 dem Vorgehen 
hinsichtlich der Errichtung der notwendigen Infrastruktur zugestimmt. 

Darüber hinaus ist für den gegenüber den Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 ent-
stehenden Mehrbedarf an öffentlichen Spielplätzen eine Erweiterung der Spielplatzkapazität 
erforderlich. 

Die Gewobag hat sich im Rahmen des städtebaulichen Vertrags zur Übernahme der Finan-
zierung und Herstellung eines Spielplatzes, der aus den Bebauungsplanverfahren 5-73 und 
5-74 entsteht, verpflichtet. 

3.6 Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen 

Luftreinhalteplan 2011-2017  

Der Luftreinhalteplan wurde vom Senat im Juni 2013 beschlossen und damit fortgeschrieben. 
Im Luftreinhalteplan 2011-2017 wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, das sowohl die Fort-
führung zahlreicher bereits laufender Maßnahmen, als auch zusätzliche neue Konzepte zur 
Reduzierung des Schadstoffausstoßes und der Verbesserung der Luftqualität umfasst. Es 
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enthält Maßnahmen aus den fünf Bereichen Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung, Ver-
kehr, Wärmeversorgung, Bauen sowie Anlagen in Industrie und Gewerbe.  

Als Maßnahmen im Bereich der Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung (Planungsinstru-
mente) werden insbesondere die Berücksichtigung der Stadtklimatologie und des Luftaus-
tauschs, die Vermeidung neuer Belastungsschwerpunkte, der Erhalt sowie die Entwicklung 
von Grün in der Straße, die immissionssensitive Entwicklung der Standorte des StEP ´In-
dustrie und Gewerbe´, die Berücksichtigung der Ziele des StEP ́ Zentren´ sowie die verkehrs-
sparende Raumentwicklung genannt. Der wichtigste lokale Verursacher hoher Luftbelastung 
in Berlin ist jedoch weiterhin der Straßenverkehr, so dass sich die Maßnahmenbündel vor 
allem auf diesbezügliche Maßnahmen konzentrieren.  

Das Plangebiet liegt außerhalb des im FNP dargestellten Vorranggebiets für Luftreinhaltung. 
In den Karten (Szenarien NO2 Kfz-Verkehr 2015 und PM10 Kfz-Verkehr8 2015) zum Luftrein-
halteplan 2011-2017 ist die Daum- und Pohleseestraße als gering belastet eingestuft. Die 
Templiner-See- und Zernseestraße sind nicht verzeichnet. 

Bis auf die Reihenhausbebauung Schwielowseestraße 15-29 ist das Plangebiet noch nicht 
bebaut. Laut Luftreinhalteplan 2011-2017 sind Staubemissionen von Baustellen mit etwa  
8 % an den Gesamtemissionen für Feinstaub-PM10 verantwortlich. Das Maßnahmenblatt 
M4.2 des Luftreinhalteplans sieht dementsprechend vor, diffuse Staubemissionen von Bau-
stellen zu vermindern. Mit § 9 des Landes-Immissionsschutzgesetzes Berlin ist bereits ge-
setzlich geregelt, dass Staubemissionen durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden sind. 

Lärmaktionsplan 2013-2018 / 2019-2023 

Verkehrslärm 

Der Lärmaktionsplan 2019-2023 ist mit Senatsbeschluss am 23.06.2020 in Kraft getreten 
und schreibt die Lärmaktionspläne von 2008 und 2013-2018 fort.  

Da Verkehr der Hauptverursacher von Lärm ist, soll mit der Entwicklung und Umsetzung der 
Lärmminderungsplanung diese hohe Umweltbelastung vermindert werden. Der Lärmaktions-
plan bereitet Maßnahmen vor, die durch Anordnungen oder sonstige Entscheidungen der 
zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung nach den jeweilig geltenden Rechtsvorschriften 
durchzusetzen sind. Es sollen vertiefend kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zur Re-
duzierung der Belastung ausgearbeitet werden. Zugleich werden Maßnahmen der bisherigen 
Lärmaktionspläne fortgeführt, die sich als effektive Instrumente zur Lärmminderung bewährt 
haben. 

Das Plangebiet befindet sich gemäß Lärmaktionsplan 2019-2023 außerhalb von Konzept- 
oder Modellgebieten. 

Neben der Beurteilung anhand der genannten Schwellenwerte ist oft eine weitergehende 
Analyse der Lärmsituation hilfreich, z. B. für eine Prioritätenreihung von Maßnahmen. Die 
�V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H���
�/�l�U�P�N�H�Q�Q�]�L�I�I�H�U�¶�����/�.�=��9 verwendet hierfür die Höhe einer Pegelüberschreitung 
und die Anzahl der davon betroffenen Personen.  

Das so definierte Hotspot-Untersuchungsnetz beinhaltet alle Abschnitte mit Lärmbelastun-
gen nachts über 55 dB(A) und einer Lärmkennziffer gleich oder größer 250. Für die Daum-
straße wurde die Lärmkennziffer>=250-499 ermittelt. 

Die Templiner-See-Straße und Zernseestraße sind in den Lärmminderungsplänen 2013-
2018 sowie 2019-2023 nicht erfasst. Die Daumstraße und Pohleseestraße erreichen mit 
Werten von 60 bis 75 dB(A) im Tag-Abend-Nacht-Index (LDEN) und 50 bis 65 dB(A) im Nacht-

                                                
8  Darstellung der Feinstaub-Emissionen 
9  LKZ = Betroffene * (Mittelungspegel - Schwellenwert) / 100 m Straßenlänge  
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Index (LN)10 die Dringlichkeitsstufe 1 der Lärmminderungsplanung. In diesen Bereichen sol-
len prioritär und kurzfristig Maßnahmen zur Lärmminderung geplant und umgesetzt werden, 
von denen auch das Plangebiet profitieren würde. 

Fluglärm 

Die Ergebnisse der Lärmkartierung zeigen, dass der Flughafen Berlin-Tegel hohe Lärmbe-
lastungen in den Bezirken Spandau, Reinickendorf und Pankow verursacht; insgesamt leben 
21.000 Menschen in Bereichen, in denen die Schwellenwerte der Lärmaktionsplanung über-
schritten sind. Die für den Flughafen Berlin-Tegel festgesetzten Maßnahmen zur Lärmmin-
derung, wie das Nachtflugverbot und lärmabhängige Landeentgelte, wurden bereits mit dem 
Lärmaktionsplan 2008 vorgestellt. Diese bestehenden Beschränkungen bleiben auch weiter-
hin in Kraft; damit ist der Rahmen möglicher Maßnahmen ausgeschöpft. 

Die Fluglärmbeeinträchtigungen werden mit dem Ende des Flugbetriebs des Flughafens Ber-
lin-Tegel entfallen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die gesetzlichen Festlegungen zum Schutz 
gegen Fluglärm zu beachten Entsprechend den Vorgaben des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm wurden zum 31. Dezember 2019 der Lärmschutzbereich für den Flughafen TXL 
neu festgesetzt.  Auf dieser Grundlage können anspruchsberechtigte Eigentümerinnen und 
Eigentümer dann zeitlich gestaffelt eine Erstattung ihrer Aufwendungen für bauliche Schall-
schutzmaßnahmen beantragen. Von dem Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld (BER) ist das 
Plangebiet nicht betroffen.  

Im Umweltatlas 2017 liegt in der strategischen Lärmkarte für den Flugverkehr beim Tag-
Abend-Nacht-Index (LDEN) der größte Teil des Plangebiet im Bereich der Werte >60-65 dB(A) 
und im Eckbereich Daumstraße und Pohleseestraße bei >65-70 dB(A) sowie in der strategi-
schen Lärmkarte für den Flugverkehr beim Nacht-Lärmindex 22-6 Uhr (LN) im Bereich der 
Werte zwischen 50-55 dB(A).Im Kapitel 5.2 des Lärmaktionsplans 2013-2018 (Integration 
der Lärmminderungsplanung in alle Planungsebenen) wird im Fazit darauf hingewiesen, 
dass die Integration der Lärmaktionsplanung in allen Planungsebenen beständig fortzuführen 
und die entwickelte Handreichung anhand neuester Entwicklungen zu prüfen und zu aktua-
lisieren ist. Die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs beachten die Lärmaktionspla-
nung unter den örtlichen Gegebenheiten. 

Weiterführende Aussagen hinsichtlich der vorhandenen Lärmproblematik und darauf reagie-
rende Festsetzungen im Bebauungsplanentwurf sind unter Kap. II.3.8. aufgeführt. 

Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Wasserschutzgebiets mit der Kategorie III B, das Be-
standteil des Wasserwerks Tegel ist. In der Schutzzone III sind bestimmte Handlungen ver-
boten oder nur beschränkt zulässig. Die Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung Tegel 
vom 31. August 1995 - § 5 ´Schutz der Zone III B´ - müssen eingehalten werden. Insbeson-
dere sind verboten: 
- Das Errichten oder wesentliche Erweitern von Wohnsiedlungen, Industrie- oder Gewer-

bebetrieben, Krankenhäusern und Heilsstätten, wenn eine Gefährdung der Grundwäs-
ser nicht durch Vorkehrungen sicher und dauerhaft verhindert werden können; 

- das Einleiten von Abwasser und Niederschlagswasser; 

- Lagern, Abfüllen und Umschlagen grundwassergefährdenden Stoffen sowie mit Stof-
fen, die grundwassergefährdende Stoffe enthalten; 

- Grabungen oder Abgrabungen, durch die das Grundwasser dauerhaft freigelegt wird; 

                                                
10  FIS-Broker Berlin, Karten: Strat. Lärmkarte L_DEN (Tag-Abend-Nacht-Index) Straßenverkehr 2017 und 

Strat. Lärmkarte L_N (Nacht-Index) Straßenverkehr 2017, Abruf 08. April 2018  
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- Bohrungen und sonstige Maßnahmen zur Erschließung von Grundwasser, sofern diese 
nicht der öffentlichen Wasserversorgung, der Erhaltung wasserbehördlich zugelasse-
ner Grundwassergewinnung und der Sanierung von Boden- und Grundwasserschäden 
dienen; 

- das Einleiten von Kühl- und Kondenswasser in den Untergrund; 

- Maßnahmen, wie größere Bodenversiegelungen, die eine wesentliche Verminderung 
oder Behinderung der Grundwasserneubildung oder des Grundwasserdargebots zur 
Folge haben. 

Darüber hinaus gelten die jeweiligen Auflagen und Benutzungsbedingungen der wasserbe-
hördlichen Genehmigung. In Wasserschutzgebieten ist Unrat, Schutt u. ä. freizuhalten und 
es darf nicht vergraben werden. 

3.7 Angrenzende Bebauungspläne 

Direkt angrenzend an das Plangebiet liegen der am 14. Dezember 1999 (GVBl. 2000, S. 
248) festgesetzte Bebauungsplan VIII-567c (Daumstraße - im Osten) und der am 14. No-
vember 2000 (GVBl. 2001, S.2) festgesetzte Bebauungsplan VIII-567b (Pohleseestraße - im 
Süden). Diese festgesetzten Bebauungspläne sichern die Daumstraße bzw. die Pohlesee-
straße als öffentliche Straßenverkehrsflächen.  

Direkt nördlich angrenzend an das Plangebiet liegt der am 27. Februar 2007 (GVBl. S. 317) 
festgesetzte Bebauungsplan VIII-530, der nunmehr durch den Bebauungsplanentwurf 5-74 
überplant werden soll. Der angrenzende Bebauungsplan 5-74 soll in Ergänzung zum Bebau-
ungsplan 5-73 Wohngebietsflächen sowie die Spandauer Havelpromenade sichern. 

Südlich der Pohleseestraße liegt der am 03. Juni 2008 (GVBl. S. 152) festgesetzte Bebau-
ungsplan VIII-515, der allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete, Straßenverkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung ´Fußgängerbereich´ sowie öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung ´öffentlicher Spielplatz´ und ´öffentliche Parkanlage´ festsetzt. 

Auf der dem Plangebiet gegenüberliegenden Seite der Daumstraße liegt der am 20. März 
2008 (GVBl. S. 76) festgesetzte Bebauungsplan VIII-524a, der im Norden an der Straße An 
den Rohrbruchwiesen ein Mischgebiet festsetzt. Südlich angrenzend werden allgemeine 
Wohngebiete, eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung ´Parkanlage und Spiel-
platz´, öffentliche Straßenverkehrsflächen sowie eine öffentliche Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung ´Fußgängerbereich´ festgesetzt.  
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3.8 Schallgutachten11 

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich mehrere Schallemissionsquellen, die potentiell 
Auswirkungen auf die geplante Nutzung des allgemeinen Wohngebiets haben bzw. haben 
können: Straßenverkehr, Fluglärm und Schiffsverkehr. 

Bei den auf das Plangebiet einwirkenden maßgeblichen Straßenverkehrswegen handelt es 
sich um die Daumstraße und Pohleseestraße. Für das Plangebiet erfolgt eine Betrachtung 
mit und ohne den Fluglärm des Flughafens Berlin-Tegel gemäß dem Gesetz zum Schutz 
gegen Fluglärm. 

Die Emissionen aus dem Straßenverkehr wurden in Bezug auf die geplante Nutzung als all-
gemeines Wohngebiet in der Schalltechnischen Untersuchung ermittelt und bewertet. In der 
Berechnung wurde die abschirmende bzw. reflektierende Wirkung der geplanten Wohnge-
bäude berücksichtigt. 

Zur Beurteilung der Schallemissionen des Verkehrs ist die DIN 18005 (Schallschutz im Städ-
tebau) heranzuziehen. Die DIN 18005 enthält keine Grenzwerte, sondern schalltechnische 
Orientierungswerte als eine empfohlene Grundlage für die in der Planung zu berücksichti-
genden Ziele des Schallschutzes, ohne dass diese rechtliche Bindungswirkung entfalten. Die 
Orientierungswerte der DIN 18005 für ein allgemeines Wohngebiet liegen tags bei 55 dB(A) 
und nachts bei 45 dB(A). 

Die Untersuchung hat ergeben, dass an den Fassaden der abschirmenden12 Bebauung ent-
lang der Daumstraße und der Pohleseestraße in diesem Bereich Beurteilungspegel aus Stra-
ßenverkehrslärm tags bis 72,5 dB(A) und nachts bis 58,6 dB(A) vorliegen.  

In Summe mit dem Fluglärm liegen an den Außenfassaden der abschirmenden Bebauung 
Beurteilungspegel bis 73,2 dB(A) tags und bis 59,2 dB(A) nachts vor. Somit sind zum Schutz 
vor erhöhten Schallemissionen verschiedene passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Für die Ermittlung der Lärmimmissionen aus dem Schiffsverkehr wurde für das Plangebiet 5-
73 keine Untersuchung durchgeführt, da dem Bezirksamt Erfahrungswerte aus einer im Jahr 
2014 durchgeführten Untersuchung vorliegen. Es handelt sich um ein ca. 2 km in nördlicher 
Richtung entferntes Untersuchungsgebiet (vgl. Kap. II.3.8.3).  

4. Entwicklung der Planüberlegungen 

Die Planungen im Geltungsbereich sind Teil eines übergreifenden städtebaulichen Planungs-
konzepts des Landes Berlin für die Wasserstadt Berlin-Oberhavel in Spandau, mit dem Ziel, 
die früheren Gewerbeflächen überwiegend für Wohnzwecke umzunutzen sowie langfristig 
planungsrechtlich zu sichern Der Vorrang der Innenentwicklung hat gesetzlich und in der 
Planung des Landes Berlin hohe Priorität. Durch die Planung soll die Wohnfunktion der In-
nenstadt gestärkt und dringend benötigter Wohnraum ermöglicht werden.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 5-73 liegt im ehemaligen Entwicklungsbereich 
Wasserstadt Oberhavel am östlichen Havelufer sowie westlich der Daumstraße und deckt 
sich mit dem Geltungsbereich des seit 2007 rechtskräftigen Bebauungsplans VIII-526. 

Entlang der Daumstraße und der Pohleseestraße erfolgt entsprechend dem der Planung zu-
grundeliegenden städtebaulichen Konzept der Rahmenplanung für die Wasserstadt eine 
beidseitige Einfassung der Straßenräume durch Riegel; im Inneren waren ebenfalls Blöcke 
vorgesehen.  

Frühere Fassungen des Bebauungsplanentwurfs (z.B. aus November 2014) hatten zum Ziel, 
die städtebauliche Bebauungsdichte im Vergleich zu dem festgesetzten Bebauungsplan VIII-

                                                

11  PEUTZ Consult GmbH; Beratende Ingenieure VBI, Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 5-73 in 
Berlin Spandau im Bereich Oberhavel, September 2017 

12  Unter abschirmender Bebauung sind alle Gebäude zu verstehen, die direkt an die Daum- oder Pohleseestraße 
grenzen. 
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526 zu verringern sowie die ursprünglich geplante Bebauungsstruktur aufzulockern. Hier 
sollte das Nutzungsmaß (Zahl der Vollgeschosse) und Baukörperausweisungen einer zu die-
sem Zeitpunkt nachfragegerechteren Bebauungstypologie (u. a. Stadtvillen und Doppelhäu-
ser) angepasst werden.  

Aufgrund des dringenden Wohnraumbedarfs im Land Berlin wurde diese Konzeption 2016 
aufgegeben. Um die hohe Nachfrage an Wohnungen zu bewältigen und eine ausgewogene 
Mischung von Bevölkerungszielgruppen zu schaffen, soll in Zusammenarbeit mit der landes-
eigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag, seitdem ein neues städtebauliches Konzept 
umgesetzt werden. 

Das neue städtebauliche Leitbild für den Bebauungsplanentwurf 5-73 bezieht sich auf den 
Bebauungsplan VIII-526. Im Unterschied zum Bebauungsplan VIII-526 ist die Zahl der Voll-
geschosse in der Blockinnenbebauung moderat erhöht worden. Während entlang der Dau-
mstraße und der Pohleseestraße IV Vollgeschosse zwingend festgesetzt werden, sind für 
den Kopfbau Pohleseestraße / Havelpromenade maximal VII Vollgeschosse sowie entlang 
der Zernseestraße und Templiner-See-Straße durchgehend IV Vollgeschosse überwiegend 
mit einem zusätzlichen Staffelgeschoss vorgesehen. Wesentliches Merkmal des städtebau-
lichen Konzepts ist die Entwicklung eines Wohnquartiers, das Geschosswohnungsbau er-
möglicht und sich nach Westen zur Havel hin öffnet.  

Die Spandauer Havelpromenade sowie die Zernseestraße und die Templiner-See-Straße 
wurden bereits durch die ehem. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt herge-
stellt. Im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 wurden die Straßenbreiten 
von 16,0 m auf 10,5 m reduziert und die Straßen zur Havelpromenade mit einem Wende-
hammer von ca. 19x19 m ausgestattet. 

4.1 Planungsalternativen 

Planungsalternativen liegen in Form des Bebauungsplans VIII-526 vor, gegenüber dem die 
vorliegende Planung eine moderate Nachverdichtung der des städtebaulichen Konzepts 
durch die Zulässigkeit von Staffelgeschossen vorsieht.  

Ohne die Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 würde das derzeitige Baurecht (festgesetz-
ter Bebauungsplan VIII-526) weiterhin Gültigkeit haben und ebenfalls eine Nutzung der Flä-
chen für Wohnzwecke zulassen.  

Andere Alternativen, z. B. einer Anpassung des städtebaulichen Konzepts mit dem Ergebnis 
einer geringeren Verdichtung sind im Verlauf des Planungsverfahrens geprüft, aber später 
nicht weiter verfolgt worden. Ursächlich hierfür sind und waren die Entwicklungen am Berliner 
Wohnungsmarkt. Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan 5-73 
Ende 2008 und in den folgenden Jahren wurde davon ausgegangen, dass die Errichtung von 
Wohnraum in Form von Geschosswohnungsbau wegen der wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen und bedingt durch eine veränderte Bedarfseinschätzung sowie durch die Finanzkrise 
nur eingeschränkt umsetzbar ist. Diese Einschätzung ist allerdings angesichts der Entwick-
lung der Wohnungsmarktsituation und der vorliegenden Prognosen zur Bevölkerungsent-
wicklung und zum Wohnungsbedarf mittlerweile überholt. Die aktuelle Entwicklung veran-
lasst daher, zu den früheren Überlegungen zurückzukehren und diese auf weitere Potentiale 
und Optimierungsmöglichkeiten zu überprüfen. Im Land Berlin besteht ein erhebliches Defizit 
an Wohnraum. Maßgeblich für die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt 
ist sowohl die bisherige, als auch die prognostizierte Entwicklung von Angebot und Nach-
frage. Angesichts der Bevölkerungsentwicklung Berlins in den letzten Jahren - allein in den 
letzten fünf Jahren wuchs die Bevölkerung um 220.000 Personen - sind die vor wenigen 
Jahren noch vorhandenen Wohnungsmarkt-Reserven in Berlin aufgezehrt und der Woh-
nungsmarkt ist mittlerweile in der gesamten Stadt sehr angespannt. Darüber hinaus wird ak-
tuell prognostiziert, dass Berlins Bevölkerung wird bis zum Jahr 2030 um weitere 266.000 
Personen wachsen wird. Um den akuten Wohnraumbedarf zu decken, sind jedes Jahr 15.000 
bis 20.000 neue Wohnungen nötig. Die Deckung dieses Bedarfs erfordert und rechtfertigt 
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eine optimale Nutzung mit entsprechend höherer Verdichtung von noch bestehenden inner-
städtischen Baupotentialen in städtebaulich verträglicher Weise.  

4.2 Planaufstellung als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 

Der Bebauungsplan 5-73 überplant den Geltungsbereich des bereits festgesetzten Bebau-
ungsplans VIII-526.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans 5-73 ist gemäß § 13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) erfolgt, da der Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung von Flächen 
dient und eine zulässige Grundfläche von ca. 9.010 m² ermöglicht. Der Bebauungsplan 5-74, 
der im sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt wird, lässt eine 
Grundfläche von ca. 10.540 m² (Entwurf, Stand: 21. Mai 2016) zu. In der Summe beider 
Pläne wird der Schwellenwert der zulässigen Grundfläche von 20.000 m² gemäß § 13a Abs. 
1 Nr. 1 BauGB unterschritten.  

Die ehem. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt äußerte im Rahmen der Mit-
teilung der Planungsabsicht in ihrer Stellungnahme vom 16. April 2009 keine Bedenken zum 
beabsichtigten Planverfahren. Eingriffe in Natur und Landschaft fanden im gesamten Plan-
gebiet bereits in der Vergangenheit statt. Durch die früheren Nutzungen wurde der Boden 
mit Schadstoffen verunreinigt. Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahmen und im Vorgriff auf 
den Bebauungsplan wurde die Altlastenverdachtsfläche erkundet und saniert (vgl. I.2.8). 

Durch die Realisierung des Bebauungsplans werden keine wesentlichen Beeinträchtigungen 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Belange des Umweltschutzes erfolgen. Das 
Plangebiet liegt nicht in der näheren Umgebung eines Natura 2000-Gebiets.  

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird keine Zulässigkeit eines Vorhabens be-
gründet, welches einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unter-
liegt.  

Eine überschlägige Prüfung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen (Vor-
prüfung des Einzelfalls) durch die Festsetzung der allgemeinen Wohngebiete ist aus v. g. 
Gründen nicht erforderlich. Bei dem Verfahren der Innenentwicklung gelten die Vorschriften 
des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 BauGB entsprechend. Von einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht nach § 2a BauGB kann 
somit abgesehen werden. 

Obwohl aufgrund von § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB eine Ausgleichsbilanzierung nicht erforder-
lich ist (Eingriffe gelten als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig), sind die 
Belange des Umweltschutzes jedoch weiterhin Abwägungstatbestand.  
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II. Planinhalt und Abwägung 

1. Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt 

1.1 Ziele der Planung 

Städtebauliche Zielsetzung bleibt weiterhin die Schaffung einer Nutzungsmischung aus Woh-
nen und öffentlichem Grün in Ufernähe. Festgesetzt sind allgemeine Wohngebiete und zur 
Sicherung des Bestands öffentliche Verkehrsflächen sowie öffentliche Parkanlage; die Art 
der baulichen Nutzung bleibt demzufolge erhalten. Die Nutzung des Quartiers wird auf den 
Geschosswohnungsbau abgestellt werden. Ebenfalls können Stellplätze auch unterirdisch 
angeordnet werden. 

1.2 Wesentlicher Planinhalt 

Mit dem Bebauungsplan 5-73 sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwick-
lung eines Wohngebiets geschaffen. Es sind allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 der 
Baunutzungsverordnung, öffentliche Straßenverkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung ́ Fußgängerbereich´ und öffentliche Grünflächen ́ öffentliche Promenade´ 
festgesetzt. Darüber hinaus sind Festsetzungen zu überbaubaren Grundstücksflächen, 
Grundflächen, Geschossflächen und Zahl der zulässigen Vollgeschosse getroffen. 

Alle Verkehrsflächen und die öffentliche Grünfläche sind planungsrechtlich in ihrem Bestand 
gesichert. 

Das Maß der baulichen Nutzung ergibt sich aus den Flächen zwischen den Baugrenzen und 
mittelbar durch Festsetzung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse. Entlang der  
Daumstraße / Pohleseestraße ist das Maß der baulichen Nutzung durch erweiterte Baukör-
perausweisungen in Verbindung mit einer maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse sowie 
einer maximal zulässigen Geschossfläche bestimmt. 

Durch textliche Festsetzungen sind darüber hinaus insbesondere Regelungen zum Immissi-
onsschutz (Straßenverkehrslärm), zum Ausgleich der Überschreitung der Obergrenzen aus 
§ 17 Abs. 1 BauNVO, zur Zulässigkeit von Tiefgaragen und zur Errichtung von Wohngebäu-
den, bei denen ein Anteil der Geschossfläche für Wohnungen zu verwenden ist, der mit Mit-
teln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden kann, Bestandteil des Bebauungs-
plans. 

2. Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Die allgemeinen Wohngebiete sind aus der Darstellung Wohnbaufläche W1 entwickelt (vgl. 
Kap. I.3.2). 

Die Grünfläche entspricht den Darstellungen des Flächennutzungsplans.  

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ́ Fußgängerbereich´ ist ebenfalls entspre-
chend den ´Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang zum Entwicklungsrahmen so-
wie zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin (AV-FNP)´13 aus der Darstellung Grün-
fläche auf Grund der geringen Größe (< als 3 ha) und der funktionalen Bedeutung als Ergän-
zung der öffentlichen Grünverbindung (Entwicklungsgrundsatz 1.5) entwickelt. 

Die ehem. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat im Rahmen der bezirkli-
chen Unterrichtung über die Planungsabsicht mit Schreiben vom 19. April 2009 und in den 
nachfolgend durchgeführten Beteiligungsverfahren mitgeteilt, dass die vorgesehene Ent-
wicklung des allgemeinen Wohngebiets aus den Darstellungen des FNP gegeben ist. 

In einer Stellungnahme vom 15. Dezember 2017 weist die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen in Bezug auf den Flächennutzungsplan darauf hin, dass südlich des 

                                                

13  ABl. Nr. 34 vom 18. August 2016, S. 2109  
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Bebauungsplanes die geplante S-Bahn Linie dargestellt ist. Die Darstellung ist nicht lagege-
nau, so dass entweder im B-Plan 5-73 oder im angrenzenden B-Plan VIII-515 die Freihaltung 
der Trasse bzw. ihre Berücksichtigung gewährleistet sein muss. Dieses sei weder im B-Plan 
5-73 noch VIII-515 ersichtlich. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt und der Ziel-
stellung einer nachhaltigen Stadtentwicklung ist es von gesamtstädtischem Interesse, mög-
liche zukünftig ÖPNV-Strecken realisieren zu können. 

Hierzu ist zunächst grundsätzlich festzuhalten, dass die Festsetzungen des Bebauungsplans 
5-73 auf den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans VIII-526 basieren und 
diese fortentwickeln. Die geplanten Abgrenzungen der überbaubaren Grundstücksflächen im 
Bebauungsplan 5-73 entsprechen im Bereich des allgemeinen Wohngebiets nördlich der 
Pohleseestraße (WA 3) denjenigen des Bebauungsplans VIII-526 und ermöglichen daher 
keine über das geltende Planungsrecht hinausgehende Nutzung und stellen damit auch 
keine über das bereits bestehende Maß hinausgehende Einschränkung für die S-Bahn-
Trasse dar. Dies gilt auch für die geplanten Tiefgaragen, da unterirdische Bauteile, insbe-
sondere Keller auch nach dem geltenden Planungsrecht zulässig sind. 

Im FNP wird eine unterirdische Trasse dargestellt, die südlich der Pohleseestraße und der 
Spandauer-See-Brücke unterhalb der Havelspitze bis ins Carossaquartier Maselakezentrum 
verläuft. Auch bei einer abweichenden unterirdischen Trassenführung, die den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans 5-73 tangieren würde, steht die geplante Bebauung einer unterir-
dischen Trassierung auf Grund der erforderlichen Querungstiefe einer möglichen S-Bahn 
Trasse (Unterquerung des Spandauer Schifffahrtskanals, des Gartenfeldes, der Mülldeponie 
im Bereich Rhenaniastraße, der Brückenwiderlager und der Havel) nicht im Wege. 

Zudem ist im rechtskräftigen Bebauungsplan VIII-515 südlich der Pohleseestraße ein ca. 
20 m breiter Streifen im rückwärtigen Bereich durch die Festsetzung überbaubarer (und so-
mit auch nicht überbaubarer) Grundstücksflächen ebenfalls von oberirdischer Bebauung frei-
gehalten, der für eine unterirdische Trassierung genutzt werden könnte. Der Bebauungsplan 
VIII-515 wurde mit diesen überbaubaren Grundstücksflächen vom Bezirksamt Spandau fest-
gesetzt, somit ist davon auszugehen, dass eine entsprechende Trasse vom Bezirk mitgetra-
gen wird. 

3. Begründung und Abwägung der Festsetzungen 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

3.1.1 Allgemeine Wohngebiete 

Die Grundstücke zwischen der Spandauer- und Wasserstadtbrücke weisen aufgrund ihrer 
attraktiven Wasserlage am Ufer der Havel eine hohe Lagegunst als innerstädtischer Wohn-
standort auf. Das unmittelbare städtebauliche Umfeld - Bereich westlich der Havel und östlich 
der Daumstraße - ist bereits durch Wohnnutzungen geprägt. 

Die Entwicklung von Wohngebieten entspricht den Zielstellungen des Landes Berlin, die 
städtebauliche Entwicklung verstärkt im Innenbereich durchzuführen und dabei sparsam mit 
Grund und Boden umzugehen. Dabei kann insbesondere durch eine entsprechende Verdich-
tung in Bereichen hoher Lagegunst die Funktion der Innenstadt gestärkt und ein innerstädti-
scher Wohnstandort für einen durchmischten Personenkreis attraktiv gestaltet werden. 

Entsprechend der langjährigen städtebaulichen Zielsetzung für den ehemaligen Entwick-
lungsbereich ´Wasserstadt Berlin-Oberhavel´ sind daher im Plangebiet allgemeine Wohnge-
biete WA 1, WA 2 und WA 3 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 der Baunutzungs-
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verordnung (BauNVO) festgesetzt. Die allgemeinen Wohngebiete sollen als Teil der Gesam-
tentwicklung im Quartier Haveleck14 aus der anziehenden Lage in Wassernähe entstehen, 
die es erlaubt, hier ein Wohnquartier für Geschosswohnungsbau zu entwickeln.  

In Zusammenarbeit mit der Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin (vgl. Kap. I.1.) 
können langfristig nach Berechnungsanhang des Berliner Modells der kooperativen Bauland-
entwicklung ca. 320 WE für ca. 640 Einwohner geschaffen werden.  

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan enthält zur Regelung des Maßes der baulichen Nutzung eine Reihe von 
differenzierten Festsetzungen. 

3.2.1 Grund- und Geschossfläche baulicher Anlagen 

In wesentlichen Teilen des Plangebiets (Baugebiete WA 1, WA 2 und Teile von WA 3) ist das 
Maß der baulichen Nutzung durch eine Baukörperausweisung bestimmt. Die Baukörperaus-
weisung legt zum einen die überbaubaren Grundstücksflächen im Sinne des § 23 BauNVO 
fest und zum anderen wird hiermit die zulässige Grundfläche gemäß  
§ 16 BauNVO zeichnerisch bestimmt. 

Die Festsetzung einer zulässigen Grundflächenzahl ist daher in diesen Bereichen nicht not-
wendig; die planungsrechtlich gesicherten überbaubaren Grundstücksflächen sind vollstän-
dig überbaubar.  

Die zulässige Grundfläche, die über die angegebenen Vermaßungen hergeleitet wird, ent-
spricht der überbaubaren Grundfläche. Dies wird durch Satz 1 der textlichen Festsetzung Nr. 
1 klargestellt. Zudem werden durch die textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 Überschrei-
tungen der Baugrenzen durch Terrassen und Balkone zugelassen, die grundflächenwirksam 
sind. Satz 1 der Festsetzung stellt dies ebenfalls klar. 

Im Baugebiet WA 3 erfolgt im Eckbereich Daumstraße / Pohleseestraße eine erweiterte Bau-
körperausweisung, um an der stark durch Schallimmissionen belasteten Ecksituation Spiel-
räume für architektonische Sonderlösungen zu eröffnen. Hinsichtlich der zulässigen Grund-
fläche gelten für die erweiterte Baukörperausweisung die Aussagen zur Baukörperfestset-
zung analog.  

Lediglich in einem Baufeld im WA 2 ist die zulässige Grundfläche durch die Eintragung einer 
zulässigen Grundfläche (GR = 950 m²) in der Planzeichnung festgelegt. Hier wurde die über-
baubare Grundstücksfläche nach der 1. öffentlichen Auslegung zur Erhöhung der Flexibilität 
um 1,5 m in Richtung Daumstraße erweitert. Diese Erweiterung sollte jedoch keine zusätzli-
che Grundfläche ermöglichen, daher wurde die zulässige Grundfläche numerisch auf das bis 
zu diesem Zeitpunkt geltende zeichnerische Maß festgesetzt. 

TF 1: Festsetzung der zulässigen Grundfläche  
In den mit den Buchstaben B, C, D und E gekennzeichneten überbaubaren Grund-
stücksflächen werden als zulässige Grundfläche die im zeichnerischen Teil i.V. mit 
den textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 festgesetzten überbaubaren Grund-
stücksflächen festgesetzt. 

Die festgesetzte zulässige Grundfläche der mit den Buchstaben C, D, E und F gekenn-
zeichneten überbaubaren Grundstücksflächen darf durch vortretende Gebäudeteile 
wie Terrassen und Balkone insgesamt bis zu einer Grundfläche von 8.270 m² über-
schritten werden. 

                                                
14  definiert als der Bereich westlich der Havel zwischen Wasserstadtbrücke (Daumstraße) u. Spandauer-

seebrücke (Pohleseestraße), umfasst genauer die Gebiete der Bebauungspläne VIII-523, VIII-524a, VIII-
524b, VIII-526, VIII-527, VIII-530 



Bebauungsplan 5-73  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
                           Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 32    

Die festgesetzte zulässige Grundfläche der mit den Buchstaben B gekennzeichneten 
überbaubaren Grundstücksflächen darf durch vortretende Gebäudeteile wie Terras-
sen und Balkone in dem gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO zulässigen Umfang überschritten 
werden. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 5 
BauNVO sowie § 23 BauNVO 

Da vortretende Bauteile wie Balkone, Erker, Veranden und Loggien jedoch ebenfalls grund-
flächenrelevant sind und ihre Zulässigkeit nicht nur auf die überbaubaren Grundstücksflä-
chen beschränkt werden soll, ist der Umfang einer zulässigen Erhöhung der Grundfläche 
durch diese Bauteile zu bestimmen (Sätze 2 und 3 der textlichen Festsetzung Nr. 1). Dies 
gilt unabhängig von der Frage, ob es sich um sogenannte ´privilegierte Vorbauten´ handelt 
oder nicht. § 23 Abs. 3 Satz 2 der Baunutzungsverordnung regelt ein Vortreten von Gebäu-
deteilen ́ in geringfügigem Ausmaß´. Im Regelfall gelten diejenigen Vorbauten als geringfügig 
und damit als privilegiert, die gemäß § 6 Abs. 6 der Bauordnung Berlin bei der Bemessung 
der Abstandsflächen außer Betracht bleiben. Es handelt sich hierbei um Vorbauten, die ins-
gesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen 
und nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten. Dies gilt für alle überbaubaren 
Grundstücksflächen innerhalb des Geltungsbereichs grundsätzlich ohne weitere Festset-
zung im Bebauungsplan. 

Gemäß § 23 Abs.3 Satz 3 BauNVO können darüber hinaus im Bebauungsplan weitere nach 
Art und Umfang bestimmte Ausnahmen zugelassen werden. Die weiteren Regelungen zu Art 
und Umfang in den mit den Buchstaben C, D, E und F bezeichneten überbaubaren Grund-
stücksflächen enthalten die textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5. Um eine höhere Flexi-
bilität bei der Fassadengestaltung einerseits und andererseits Möglichkeiten für eine wohn-
wertsteigernde attraktive Größe von Balkonen zu schaffen, ist in der textlichen Festsetzung 
Nr. 5 für einige Gebäudeseiten in schallabgewandter Lage bestimmt, dass Balkone bis zu 
einer Tiefe von 1,5 m zulässig sind, sofern diese in den jeweiligen Vollgeschossen insgesamt 
nicht mehr als die Hälfte der Länge der jeweiligen Fassade des Gebäudes in Anspruch neh-
men. Für die Grundfläche der zukünftigen Gebäude bedeutet diese Regelung, dass durch 
einen geschossweisen Versatz der Balkone gegeneinander nahezu der gesamte betroffene 
Fassadenbereich in einer Tiefe von 1,5 m grundflächenwirksam werden kann.  

Die Überschreitung der Baugrenzen in den mit den Buchstaben C, D, E und F bezeichneten 
überbaubaren Grundstücksflächen gemäß § 23 Abs.3 Satz 3 BauNVO und den textlichen 
Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 kann jedoch nur in einem Umfang zugelassen werden, der im 
Rahmen des städtebaulichen Gesamtkonzepts und vor dem Hintergrund der hohen Verdich-
tung verträglich ist. Satz 2 der textlichen Festsetzung Nr. 1 begrenzt daher die zulässige 
Grundfläche der überbaubaren Grundstücksflächen und der zulässigen Überschreitungen 
auf ein verträgliches Gesamtmaß von 8.270 m². 

Hiermit ist auch gewährleistet, dass in den kumuliert zu betrachtenden Bebauungspläne 5-
73 und 5-74 eine maximal zulässige Grundfläche von insgesamt 20.000 m² nicht überschrit-
ten wird, da die Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt werden.  

Für das mit dem Buchstaben B bezeichnete Baufeld werden außer den in § 23 Abs. 3 
BauNVO vorgesehenen Überschreitungstatbeständen keine weiteren zugelassen. Die hier-
für erforderliche Erhöhung der zeichnerisch festgesetzten Grundfläche wird in Satz 3 der 
textlichen Festsetzung geregelt. Die vorhandenen Terrassen am Gebäudebestand an der 
Schwielowseestraße genießen Bestandsschutz. 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 1 i. V. m. den textlichen Festsetzungen Nr. 4 und Nr. 5 
ist eine über die zeichnerische und numerische Festsetzung der zulässigen Grundfläche von 
8.220 m² hinausgehende zusätzliche Versiegelung bzw. Überbauung von rund 790 m² zuge-
lassen, so dass die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO im Plangebiet ins-
gesamt 9.010 m² beträgt. Die Beschränkung auf 9.010 m² stellt sicher, dass für die geplanten 
Festsetzungen des Bebauungsplans 5-74 eine hinreichende Grundfläche verbleibt, die eine 
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Umsetzung des städtebaulichen Konzepts einschließlich von Vorbauten / Balkonen bei Ein-
haltung der Grenze von insgesamt 20.000 m² (vgl. Kap. I.4.2) gewährleistet. Die Aufteilung 
der zur Verfügung stehenden Gesamtfläche auf die beiden Bebauungspläne erfolgt in etwa 
gleichwertig unter Bezug auf das Verhältnis der jeweiligen Größe der geplanten allgemeinen 
Wohngebiete. 

Gegenüber dem geltenden Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526 erhöht sich damit 
die zulässige Grundfläche um 885 m² (neue Baugrenzen und zusätzliche Versiegelung / 
Überbauung). Dafür wird die Bodenversiegelung durch die schmaler festzusetzenden Er-
schließungsstraßen im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 um 719 m² ge-
mindert. Im Ergebnis der Festsetzungen 5-73 wird die Bodenversiegelung durch die Grund-
flächen der Hauptanlagen und der Erschließungsstraßen um ca. 166 m² erhöht.  

Maßgeblich für die Ermittlung der insgesamt zulässigen Versiegelung im Plangebiet ist je-
doch nicht die textliche Festsetzung zu den zulässigen Grundflächen der Gebäude, sondern 
die zulässige Gesamtversiegelung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO, die in der textlichen Fest-
setzung Nr. 3 (s. u.) geregelt ist.  

Die Bestimmungen des § 19 Abs. 4 BauNVO sehen vor, dass die zulässige Grundfläche 
durch die Grundfläche bestimmter baulicher Anlagen (Garagen, Stellplätze mit ihren Zufahr-
ten, Nebenanlagen und unterirdische Anlagen) um 50 % überschritten werden darf, sofern 
eine Grundflächenzahl von 0,8 (sog. Kappungsgrenze) nicht überschritten wird.  

Auf Grundlage verschiedener Umstände, die nachfolgend erläutert werden, erfolgt im Gel-
tungsbereich eine Feinsteuerung hinsichtlich dieser Standardregelung in unterschiedlichem 
Ausmaß.  

Im Baugebiet WA 1 gelten die Regelvorschriften des § 19 Abs. 4 unverändert. Dies begründet 
sich aus der Tatsache, dass in diesem Baugebiet bereits Terrace-Häuser mit Hausgärten an 
der Schwielowseestraße errichtet worden sind und damit Teile des Blockinnenbereichs für 
eine Tiefgaragen- oder Stellplatznutzung nicht mehr zur Verfügung stehen. Darüber hinaus 
ergibt sich für die noch zu bebauenden Grundstücke aus der zulässigen Grundfläche bei 
einer 50 % Überschreitung bereits ein Wert von knapp 0,7. Die verbleibenden Flächen sollen 
daher im Sinne der Attraktivität der Wohnnutzung für Freiflächen genutzt werden. Da das 
zulässige Maß unterhalb eines Werts von 0,8 liegt, ist ein Ausschluss weiterer geringfügiger 
Ausnahmen im Sinne der Planungsziele nicht erforderlich. 

TF 3: Überschreitung der Grundfläche baulicher Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO im 
allgemeinen Wohngebiet 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 darf die zulässige Grundfläche 
durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grund-
flächenzahl von 0,8 überschritten werden. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 Satz 1 bis 3 BauNVO 

Einerseits ist es das städtebauliche Ziel die Blockinnenbereiche der geplanten Wohngebiete 
insbesondere zum Ausgleich der Nutzungsmaßüberschreitungen frei von oberirdischen Ga-
ragen und Stellplätzen zu halten und als nutzbare Freiflächen für die Bewohner zu sichern. 
Hierzu erfolgt über die textliche Festsetzung Nr. 8 ein Ausschluss oberirdischer Garagen und 
Stellplätze mit Ausnahme von Stellplätzen für mobilitätseingeschränkte Menschen. Anderer-
seits wird in den Baugebieten WA 2 und WA 3 die Möglichkeit geschaffen, Tiefgaragen für 
den ruhenden Verkehr anzulegen. 

Durch die Festsetzung Nr. 3 wird somit zunächst geregelt, dass die Privilegierung aus § 19 
Abs. 4 BauNVO in den betroffenen Baufeldern nicht mehr für Garagen gilt. 

Für die Baugebiete WA 2 und WA 3 wird hingegen durch die Festsetzung die Gesamtversie-
gelung auf ein maximales Maß von 0,8 begrenzt. Die Zulässigkeit einer solchen Versiegelung 
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würde sich im Baugebiet WA 3 angesichts einer zulässigen Grundfläche, die einer Grundflä-
chenzahl von 0,59 entspricht, auch bei Anwendung des Regelfalls aus § 19 Abs. 4 BauNVO 
ergeben. Allerdings bestünde somit gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2, 2. Halbsatz BauNVO die 
�0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�����Ä�Z�H�L�W�H�U�H���h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J�H�Q���L�Q���J�H�U�L�Q�J�I�•�J�L�J�H�P�� �$�X�V�P�D�‰�³���]�X�]�X�O�D�V�V�H�Q���� �$�Q�J�H�V�L�F�K�W�V��
der Zielstellungen einer grün geprägten Siedlungsstruktur und einer guten Aufenthaltsqualität 
auf den wohnungsbezogenen Freiflächen ist eine Versiegelung über ein Maß von 0,8 hinaus 
nicht vertretbar und wird durch die textliche Festsetzung Nr. 3 ausgeschlossen.  

Durch die textliche Festsetzung Nr. 3 und die erfolgte Vergrößerung der Baugebietsflächen 
des allgemeinen Wohngebiets zu Lasten der Flächen der Zernseestraße und der Templiner-
See-Straße gegenüber den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526, erhöht 
sich die zulässige Versiegelung gegenüber den Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-
526 um insgesamt ca. 1.400 m². Dafür wird die Bodenversiegelung durch die schmaler fest-
zusetzenden Erschließungsstraßen im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 
um 719 m² gemindert, so dass sich insgesamt eine zusätzliche Versiegelung gegenüber den 
Festsetzungen des Bebauungsplans VIII-526 in Höhe von ca. 680 m² ergibt. 

Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich in weiten Teilen des Plangebiets durch die Kom-
bination aus zeichnerisch festgesetzter zulässiger Grundfläche und maximaler Anzahl der 
zulässigen Vollgeschosse. Lediglich im Südosten des Plangebiets erfolgt im Rahmen der 
Festsetzung eines erweiterten Baukörpers die Regelung der zulässigen Geschossfläche 
durch Eintragung eines numerischen Werts (GF = 7.000 m²) in der Planzeichnung. Aus der 
Kombination dieser Festsetzungen ergibt sich eine zulässige Geschossfläche in Höhe von 
32.186 m².  

Gemäß § 20 Abs. 4 BauNVO bleiben bei der Ermittlung der Geschossflächen u. a. Balkone 
unberücksichtigt, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können. Sobald Balkone jedoch über dieses Maß der Privilegierung hin-
aus reichen, ist eine Anrechnung auf das zulässige Maß der Geschossfläche zu prüfen, da 
von einer spürbaren Erhöhung des Wohnwertes auszugehen ist. Bestätigt wurde die zusätz-
liche Anrechnung auf die Geschossfläche im Rahmen der Urteile (OVG Münster, Urteil vom 
23.04.2015 - Aktenzeichen 7A 1237/13 und VG Augsburg, Urteil vom 01.10.2015 - Aktenzei-
chen Au 5K 15.269). Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1 in Verbindung mit der Festsetzung 
Nr. 5 werden außerhalb der Baugrenzen Balkone mit Größen von bis zu 1,5 m Tiefe und mit 
Längen zugelassen, die in den jeweiligen Vollgeschossen bis zu einer Gesamtlänge von bis 
zu 50 % der jeweiligen Fassade reichen. Das bislang geltende Maß der Privilegierung ist mit 
dieser Festsetzung klar überschritten, so dass ebenfalls eine Festsetzung zur zulässigen 
Überschreitung der Geschossfläche notwendig wird.  

TF 2: Festsetzung der zulässigen Überschreitung der Geschossfläche für Balkone 
Die zulässige Geschossfläche darf für Balkone mit einer Tiefe von mehr als 1,5 m und 
weniger als 2,5 m um bis 1.600 m² überschritten werden. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 BauNVO sowie § 20 
BauNVO 

Die zusätzliche Geschossfläche für die nach der textlichen Festsetzung Nr. 5 Satz 3 zulässi-
gen Balkone soll ein Maß von 1.600 m² nicht überschreiten. Dies entspricht 5 % der zulässi-
gen Geschossfläche. Damit wird die für diese Balkone erforderliche zusätzliche Geschoss-
fläche auf ein städtebaulich verträgliches und im Wesentlichen nicht wahrnehmbares Maß 
beschränkt, womit einerseits in ausreichendem Umfang Flächen für die zulässigen Balkone 
zur Verfügung stehen und andererseits die im bisherigen Verfahren formulierten wesentli-
chen städtebaulichen Ziele und Eckwerte weiterhin Gültigkeit behalten. 

3.2.2 Überschreitung des Maßes der baulichen Nutzung 

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete werden ohne Berücksichtigung einer möglichen 
Erhöhung für Vorbauten und Balkone Nutzungsmaße zugelassen, welche rechnerisch fol-
gende städtebaulichen Dichten ergeben: 
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Baugebiet Grundstücks-
fläche (m2) 

Grundfläche 

(m2) 

Geschossfläche 

(m2) 

Grundflä-
chenzahl 
(GRZ) 

Geschossflä-
chenzahl (GFZ) 

WA 1 6.053 2.747 10.750 0,45 1,78 

WA 2 5.460 2.424   9.696 0,44 1,78 

WA 3 5.192 3.049 11.740 0,59 2,22 

zul. Grundfläche gem.TF1 und TF5    790    

zul. Geschossfläche gem. TF 2    1.600   

Durchschnitt 0,54 2,02 

Im allgemeinen Wohngebiet sind auf der Grundlage des städtebaulichen Konzepts durch 
Baukörperausweisungen bzw. numerisch festgesetzte zulässige Grundflächen, die einer 
rechnerischen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,44 bis 0,59 sowie Geschossflächen festge-
setzt, die einer Geschossflächenzahl von 1,78 bis 2,22 entsprechen.  

Eine Berücksichtigung der zulässigen zusätzlichen Grund- und Geschossflächen bei der Er-
mittlung der baugebietsbezogenen GRZ- bzw. GFZ-Werte ist nicht möglich, da zum heutigen 
Zeitpunkt weder bekannt, noch festgesetzt ist, wo und in welchem Umfang die Erweiterungs-
�P�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q�� �L�Q�� �$�Q�V�S�U�X�F�K���J�H�Q�R�P�P�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q���� �$�O�O�H�U�G�L�Q�J�V�� �L�V�W�� �H�L�Q�� �V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H�V���Ä�:�L�Q�G�K�X�Q�G��
�U�H�Q�Q�H�Q�³�� �E�H�L�� �G�H�U�� �,�Q�D�Q�V�S�U�X�F�K�Q�D�K�P�H�� �G�H�U�� �]�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H�Q�� �*�U�X�Q�G- und Geschossfläche ausge-
schlossen, da sich die mit den Buchstaben C, D, E und F gekennzeichneten überbaubaren 
Grundstücksflächen im Eigentum der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag 
befinden, die ein konzeptionelles Gesamtvorhaben errichten will. Da die landeseigene Woh-
nungsbaugesellschaft die Grundstücke vom Land Berlin übertragen bekommen hat, ist eine 
Veräußerung von Teilflächen an Dritte ausgeschlossen. Für die mit dem Buchstaben B ge-
kennzeichnete überbaubare Grundstücksfläche regelt sich die Überschreitungsmöglichkeit 
grundstücksbezogen über die Bestimmungen des § 23 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung.  

Im Durchschnitt ergeben sich bei einer Berücksichtigung der Vorbauten und Balkone eine 
rechnerische GRZ von 0,54 und eine rechnerische GFZ von 2,0. 

Diese Zahlen liegen damit oberhalb der durch § 17 Abs. 1 BauNVO für allgemeine Wohnge-
biete definierten Obergrenze von 0,4 bzw. 1,2 für die Bestimmung des Maßes der baulichen 
Nutzung.  

Die in § 17 Abs. 1 BauNVO festgelegten Obergrenzen für das Maß der baulichen Nutzung 
können gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO aus städtebaulichen Gründen überschritten werden.  

3.2.2.1 Städtebauliche Gründe 

Die Planungen für die Wasserstadt Oberhavel sahen seit jeher die Errichtung von verdichte-
ten Baugebieten beiderseits der Havel vor. So zeigt beispielsweise noch ein Gestaltplan der 
Wasserstadt GmbH von Mai 2001 auf den Baufeldern des Plangebiets eine weitgehend ge-
schlossene U-förmige Bebauung mit fünf bzw. vier Vollgeschossen zzgl. Dachgeschoss. Ein 
Rahmenplan aus dem Jahr 2005 zeigt dann im Wesentlichen das den späteren Festsetzun-
gen des Bebauungsplans VIII-526 zugrunde liegende städtebauliche Konzept. Diese Ver-
dichtung der Bebauung zum Havelufer und die Errichtung von Gebäuden mit Geschosswoh-
nungsbau ist bereits mit der Rechtskraft des Bebauungsplans VIII-526 im Jahr 2008 gelten-
des Planungsrecht für die Flächen innerhalb des Bebauungsplans 5-73. 

Die Überschreitung der Obergrenzen für die Grund- und Geschossflächen gemäß  
§ 17 Abs. 1 BauNVO kann aus folgenden städtebaulichen Gründen im Sinne des § 17 Abs. 
2 Nr. 1 BauNVO begründet werden: 

Innerstädtische Entwicklung / Übergeordnete Planungsziele 
Das Plangebiet befindet sich an einem innerstädtischen Standort mit hoher Lagegunst an der 
Havel. Die geplante Entwicklung eines verdichteten allgemeinen Wohngebiets entspricht 
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dem städtebaulichen Leitbild der Innenentwicklung. Gemäß § 1a Abs. 1 BauGB ist in dieser 
innerstädtischen Lage aus Gründen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden eine 
hohe Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Baupotentiale geboten. Dies führt zu einer 
Stärkung der innerstädtischen Funktion und deren attraktiver Gestaltung für alle Bevölke-
rungsschichten. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung werden hierdurch Flächen am 
äußeren Stadtrand oder bislang nicht besiedelten Bereichen vor einer Inanspruchnahme 
durch die Siedlungsentwicklung geschützt. 

Dies spiegelt sich auch in den Darstellungen des Flächennutzungsplans, der die gesamt-
städtischen Ziele für den Bereich formuliert, wider. Die Darstellung einer Wohnbaufläche W1 
entspricht gemäß Erläuterungen zum Flächennutzungsplan Gebieten mit überwiegend tradi-
tioneller Block- und Blockrandbebauung mit fünf und mehr Geschossen und einer Dichte 
oberhalb einer GFZ von 1,5. Auch der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 kennzeichnet 
das Plangebiet u.a. als Einzelstandort mit einer Wohnungsmenge von 500 und mehr Woh-
nungen und gibt damit Hinweise auf die aus gesamtstädtischer Sicht beabsichtigte Bebau-
ungsdichte. 

Städtebauliches Konzept im Rahmen der Entwicklung der ´Wasserstadt Berlin-Oberhavel´ 
Die Zielsetzung des damaligen städtebaulichen Konzepts war, eine Verbindung zwischen 
der Wasserlage und dem Koloniebereich im Quartier Haveleck vorzusehen. Danach wurde 
das Quartier durch drei Bereiche charakterisiert: die ´Wasserlage´ (westlich der Daum-
straße), die ´Parklage´ (östlich der Daumstraße) und die ´Gartenlage´ (westlich der Kleingär-
ten). Die Bebauungsdichte sollte dementsprechend von Westen nach Osten abnehmen. Da 
die Lage am Wasser am attraktivsten ist, sollte die Bebauungsdichte dort auch besonders 
hoch werden. Gleichzeitig sollte durch die dichte Bebauung ein Bezug zur Struktur des am 
gegenüberliegenden Havelufer bereits bebauten Quartiers Havelspitze hergestellt werden. 
Ein Teil des Konzepts war die geplante überwiegend viergeschossige Bebauung. Sie drückte 
die angestrebte verdichtete städtische Bebauungsstruktur mit neuen Haustypen (z. B. Ter-
rassenhäuser) aus. Genau diese städtebaulichen Ziele waren jedoch durch eine geringere 
Bebauungsdichte nicht zu erreichen.  

An dem grundsätzlichen Konzept der baulichen Einfassung der Daumstraße sowie an dem 
städtebaulichen Leitbild für das Quartier Haveleck mit höheren Dichten am Wasser und der 
baulichen Einfassung der Daumstraße wird im Bebauungsplanentwurf 5-73 festgehalten.  

Im weiteren Bebauungsplanverfahren sind bis auf die Bestandsbebauung durchgehend vier 
Vollgeschosse vorgesehen. Zu den in Teilbereichen noch hohen Dichten tragen insbeson-
dere die geplanten Baukörper entlang der Hautverkehrsachsen - Daumstraße und Pohlesee-
straße - bei; hier ist die viergeschossige Bebauung zwingend vorgesehen. Dies ist ein Teil 
der angestrebten straßenbegleitenden verdichteten städtischen Bebauungsstruktur, die als 
deutliche raumbegrenzende Kante die Daumstraße und Pohleseestraße einfassen soll. 
Gleichzeitig dienen die Raumkanten dem Abblocken des Straßenverkehrslärms für die Bau-
körper hinter dieser Raumkante.  

Die Lärmbeeinträchtigungen durch den Flugverkehr Tegels sind durch die Fluglärmschutz-
zonen bewältigt. Da die städtebaulichen Entwicklungspotenziale in der Wasserstadt Oberha-
vel, die zu einem großen Anteil bereits realisiert worden sind, als besonders hoch eingestuft 
werden, sollen gerade in Wassernähe Wohngebiete mit höheren Dichten verwirklicht werden 
können. Die Lärmbelastung durch den Flugbetrieb in Tegel wird in absehbarer Zeit entfallen; 
die hohen Dichten der Raumkanten entlang der Daumstraße sorgen für die Abschottung von 
Straßenverkehrslärm sowie für die Privatheit der Außenwohnbereiche hinter der Blockrand-
bebauung trotz der Zuwegungen zu der öffentlichen Havelpromenade über die Erschlie-
ßungsstraßen. 

Wesentliche konzeptionelle Aspekte für das Plangebiet als ein Teil des Quartiers Haveleck, 
die ein Dichteerfordernis im Gesamtzusammenhang darstellten, sind: 

�x die besondere Eignung des Gebiets (herausragende landschaftliche Lage, einmalige At-
traktivität), 
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�x die umfassende Rückgewinnung der nahegelegenen Uferzone für die Öffentlichkeit, 

�x das Flächenrecycling in Verbindung mit einer umfassenden Altlastenbewältigung, 

�x die minimierte Flächeninanspruchnahme durch eine kompakte Stadtstruktur als Form 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden in Teilbereichen des Quartiers Havel-
eck, 

�x die Schaffung einer städtischen Atmosphäre eigener Ausprägung, 

�x die Stärkung Spandaus im gesamtstädtischen Gefüge, 

�x die verkehrsreduzierende Siedlungs- und Nutzungsstruktur. 

Jeder der genannten konzeptionellen Aspekte stellt für sich einen städtebaulichen Grund für 
die Überschreitung der Obergrenzen des § 17 BauNVO im Teilbereich des Quartiers Havel-
eck dar. 

Schaffung von Wohnraum 

In Berlin ist seit geraumer Zeit große Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen festzustellen, 
die sich nach den aktuellen Bevölkerungsprognosen in den kommenden Jahren noch ver-
schärfen wird. Stark nachgefragt werden u. a. Wohnungen in hoher Lagegunst. In der Was-
serstadt Berlin-Oberhavel bietet sich die Möglichkeit unter Berücksichtigung der Anforderun-
gen kostensparenden Bauens neuen Wohnraum zu schaffen. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 5-73 erhöht sich die mögliche Ge-
schossfläche im Vergleich zum festgesetzten Bebauungsplan VIII-526 von ca. 27.860 m² auf 
32.186 m² (33.786 m² unter Berücksichtigung der zulässigen Überschreitungen durch Bal-
kone), somit um ca. 4.300 m² (5.900 m²). 

Die Realisierung einer großen Anzahl an Wohnungen, die aufgrund der veränderten Nach-
fragesituation von hoher stadtentwicklungspolitischer Bedeutung ist, ist unter Einhaltung der 
in der Baunutzungsverordnung festgelegten Obergrenzen der baulichen Dichte nicht erreich-
bar. 

3.2.2.2 Maßnahmen zum Ausgleich 

Eine Überschreitung der Obergrenzen aus § 17 Abs. 1 BauNVO erfordert neben dem bereits 
dargelegten Vorliegen städtebaulicher Gründe einen Ausgleich durch Umstände oder Maß-
nahmen durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden werden. 

Ausgleichende Umstände: 

�ƒ Als direkt ausgleichende Umstände für die Überschreitungen der Obergrenzen die-
nen die angrenzende Havelpromenade sowie die Lage an der Havel, die für die Bau-
gebiete dichtereduzierend und ausgleichend wirken. Die Promenade bildet den Über-
gang vom Quartier Haveleck zum Spandauer See. Über die Freitreppe und den 
Bootsanleger führt ein direkter Zugang zum Wasser. Die Lage selbst wird durch die 
gewählte Anordnung der Baukörper unterstützt, da vom Blockinnenbereich Blickbe-
ziehungen zum Wasser freigehalten werden. Hierdurch kann die Qualität der Wohn-
gebiete deutlich erhöht werden. Darüber hinaus sichert die im Zuge der Gesamtmaß-
nahme ´Wasserstadt Oberhavel´ bereits hergestellte Parkanlage im Zentrum des 
Quartiers Haveleck (im Geltungsbereich des Bebauungsplan VIII-524a östlich der 
Daumstraße) ebenfalls ein durchgrüntes Wohngebiet. Damit können gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gesichert werden, so dass die Überschreitungen der Ober-
grenzen vertretbar sind. Der reduzierte Flächenanspruch für die Erschließungsstra-
ßen gewährleistet auch einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden im Sinne 
des Baugesetzbuchs. 
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�ƒ Im Vergleich mit anderen innerstädtischen Ortslagen weist das nähere Umfeld des 
Plangebiets eine sehr gute Ausstattung an Grün- und Erholungsflachen auf, was so-
wohl im Hinblick auf die Wohnqualität als auch auf die Umweltsituation als ausglei-
chender Umstand gewertet werden kann. 

�ƒ Durch die Wiedernutzbarmachung dieser innerstädtischen Fläche als gut erschlosse-
ner Wohnstandort wird die Weiterentwicklung der Wasserstadt gefördert, eine ver-
kehrsvermeidende Siedlungsstruktur gestärkt und der Außenbereich geschont. Bei 
diesem Vorhaben der Innenentwicklung werden damit Ziele einer nachhaltigen städ-
tebaulichen Entwicklung, der Verkehrsentlastung und des Klimaschutzes verfolgt. 

Ausgleichende Maßnahmen: 

�ƒ Die städtebauliche Figur und die festgesetzte Höhe der Randbebauung zur Daum-
straße bilden die Voraussetzung dafür, schallgeschützte Hofbereiche zu schaffen, die 
ruhige Wohnräume, Außenwohnbereiche und Freiflächen auch in einem durch Schall 
vorbelasteten Gebiet gewährleisten. 

�ƒ In allgemeinen Wohngebieten wird die höhere bauliche Dichte durch die Freihaltung 
zusammenhangender Freiflächen in den Blockinnenbereichen, die den Wohnungen 
zugute kommen sollen, im Grundsatz ausgeglichen. Diese Freiflächen sind ausrei-
chend groß, um die grundlegenden Anforderungen an private Freiflächen, wie die 
Unterbringung von Aufenthalts- und kleinräumigen Erholungsflächen realisieren zu 
können. 

�ƒ Darüber hinaus sind weitere ausgleichende Maßnahmen im Bebauungsplan festge-
setzt: 

- Ausschluss von oberirdischen Stellplätzen zur Sicherung der Freiflächen in den 
Blockinnenbereichen (TF 3), 

- Vorschriften zur Erdüberdeckung und Begrünung von Tiefgaragen (TF 15), 

- Festsetzung einer 50 %igen Dachbegrünung (TF 16). 

Die ausgleichenden Umstände und Maßnahmen sind in ihrer Gesamtheit geeignet, trotz der 
Überschreitung der Obergrenze der GFZ aus § 17 Abs. 2 BauNVO gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse innerhalb des Plangebiets zu sichern. 

Darüber hinaus ist im Rahmen der Auswirkungsanalyse zum Bebauungsplan untersucht wor-
den, inwieweit sich die geplante Nachverdichtung gegenüber dem Baurecht aus dem rechts-
kräftigen Bebauungsplan VIII-526 hinsichtlich der Verschattungssituation auf innerhalb und 
außerhalb des Geltungsbereichs befindliche vorhandene Wohngebäude auswirkt. Konkret 
sind dies die bestehenden Reihenhäuser südlich der Pohleseestraße innerhalb des Gel-
tungsbereichs und die bestehenden Reihenhäuser östlich der Daumstraße. Eine Verschat-
tungsstudie (vgl. Anlage II), die zudem eine Untersuchung und Bewertung der Situation in 
Bereichen mit Abstandflächenüberlagerungen innerhalb des Geltungsbereichs vorgenom-
men hat, kommt zu folgenden Ergebnissen: 

1. Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngebäude im Geltungsbereich 

In diesem Zusammenhang ist die Südseite der vorhandenen Bebauung zu betrachten. Im 
Rahmen der Verschattungsstudie wurde die Verschattung der Südseite im gesamten Tages-
gang untersucht und die Ergebnisse der beiden untersuchten Varianten (geltendes Pla-
nungsrecht und geplante Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73) gegenübergestellt. 

Durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 wird sich die Belichtungssitu-
ation an den bestehenden Reihenhäusern verändern.  
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Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis15, dass: 

�ƒ sich am 17.01. die Besonnung auf das Staffelgeschoss beschränkt, während bei einer 
Bebauung gemäß des Bebauungsplans VIII-526 auch das 2. OG für mehrere Stunden 
besonnt würde; die Reihenhauszeile ist zum Teil allerdings auch durch die Aufweitung 
des Abstands der südlichen Zeile zum Stadthauses am Mittag besser besonnt; 

�ƒ sich am 21.03 / 23.09. die Besonnung im Erdgeschoss der bestehenden Bebauung im 
Geltungsbereich in Teilbereichen um bis zu 2 Stunden und im 1. Obergeschoss um ca. 
1 Stunde verkürzt wird; einige Gebäude der Reihenhauszeile jedoch durch die Aufwei-
tung des Abstands der südlichen Zeile zum Stadthauses auch länger über alle Ge-
schosse besonnt sind; 

�ƒ sich die Besonnungsdauer für einen Teil der Gärten um ca. 1 Stunde verkürzt; 
�ƒ am 21.06. keine zusätzliche Verschattung - mit Ausnahme einer Teilverschattung auf 

der Dachterrasse des 2. Reihenhauses von Westen gesehen - auftritt. 
�ƒ auf Grund der Tatsache, dass es sich um Reihenhäuser handelt, deren Räume über alle 

Geschosse verteilt sind, werden die Kriterien der DIN 5034-1 erfüllt. Einzige Ausnahme 
bildet das Reihenhaus mit der Hausnummer 23, in dem sich zwei Wohnungen befinden. 
Hier ist davon auszugehen, dass die untere Wohnung eine einstündige Besonnung am 
17.01. nicht erreicht. Dies gilt allerdings auch bei einer Bebauung nach dem geltenden 
Planungsrecht des Bebauungsplans VIII-526. 

Eine separate Untersuchung der Gärten ergab, dass eine vollständige Besonnung der Gär-
ten zwischen Mitte April und Ende August erreicht wird. 

Zur Konfliktminderung durch die zusätzlich zulässigen Staffelgeschosse ist die Planung nörd-
lich der Zernseestraße überarbeitet worden. Der wesentliche Teil der zusätzlichen Verschat-
tung wird durch die parallel zur Zernseestraße geplante Zeilenbebauung verursacht. Daher 
wird für diese überbaubare Grundstücksfläche auf ein zusätzliches Staffelgeschoss verzich-
tet und zukünftig entsprechend dem Bebauungsplan VIII-526 lediglich ein viergeschossiges 
Gebäude mit einer Oberkante von 13,0 m zulässig sein. Diese Veränderung ist auch städte-
baulich unkritisch, da die Zeile im inneren Bereich der Bebauung nicht maßgeblich die öffent-
lichen Räume in der Daumstraße bzw. an der Uferpromenade prägt und so ein Höhenunter-
schied zur übrigen geplanten Bebauung kaum wahrnehmbar ist. Die geplanten Zeilen an der 
Daumstraße und die Stadthäuser entlang der Havelpromenade hingegen stehen durch ihre 
Reihung entlang des öffentlichen Raums in einem deutlich wahrnehmbaren städtebaulichen 
Zusammenhang, so dass eine Reduzierung der zulässigen Geschossigkeit bei einem einzel-
nen Baukörper städtebaulich nicht vertretbar ist.  

Insgesamt sind dann noch verbleibenden Veränderungen durch die geplante Aufstockung 
der umgebenden Bebauung durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 zwar immer 
noch nachteilig für die betroffenen Grundstückseigentümer, aber auch vertretbar, da sie nicht 
dazu führen, dass Gebäude oder Gärten hierdurch nicht mehr besonnt werden; lediglich wird 
das Ausmaß der Besonnungsdauer in mäßigem Umfang reduziert. Wie bereits dargelegt, 
werden hierdurch die Regelungen der DIN 5034-1 weiterhin erfüllt und gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse in jedem Fall gewahrt. Daher ist es gerechtfertigt, die Einschränkungen 
privater Grundstückseigentümer gegenüber dem besonders schwerwiegenden öffentlichen 
Belang der Schaffung von Wohnraum angesichts des dringenden Wohnungsbedarfs als ge-
ringer gewichtig zu bewerten und die zusätzliche Bebauung zuzulassen. 

2. Auswirkungen der Planung auf bestehende Wohngebäude östlich der Daumstraße 

Die betroffenen Gebäude befinden sich östlich des Plangebiets. Auf Grund des Tagesgangs 
der Sonne können Verschattungen daher nur am späten Nachmittag bzw. Abend auftreten. 

                                                
15  Die Untersuchung wurde mit einem Staffelgeschoss auf der geplanten Gebäudezeile nördlich der Zern-

seestraße durchgeführt. Dieses ist in die folgende Bewertung eingeflossen und daran anschließend im 
Ergebnis der Verschattungsstudie aus der Planung entfernt worden. 
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Die Untersuchungen wurden daher - in Abhängigkeit von der Jahreszeit - auf Zeiträume be-
schränkt, zu denen sich ein Auftreten von Verschattungen vermuten lässt. 

Auf Grund der Tatsache, dass sich die Bebauung östlich der Daumstraße in einem Abstand 
von mehr als 45 m, also etwa dem vierfachen des durch die Bauordnung vorgeschriebenen 
Abstands zur geplanten Bebauung im Plangebiet des Bebauungsplans 5-73 befindet, erfolgt 
lediglich eine allgemeine Betrachtung. Ein Nachweis über die Kriterien der DIN 5034-1 wird 
auf Grund der außergewöhnlich großen Abstände nicht mehr geführt.  

Die Untersuchung zeigt, dass sich durch die zusätzlich geplanten Staffelgeschosse im Ver-
gleich zum bestehenden Planungsrecht grundsätzlich in einem Zeitraum ab ca. 1,5 h vor 
Sonnenuntergang Veränderungen an der Verschattungssituation der bestehenden Bebau-
ung östlich der Daumstraße in Form einer ca. 30 Minuten eher einsetzenden Verschattung 
und in Teilbereichen auch einer früher eintretenden Vollverschattung ergeben. 

Hierzu ist anzumerken, dass bei Einhaltung der Abstandsflächen der Bauordnung Berlin kein 
grundsätzlicher Anspruch darauf besteht, dass im städtischen Kontext vergleichsweise güns-
tige Belichtungssituationen bei einer fortschreitenden Bebauung erhalten bleiben. Das Woh-
nen im städtischen Siedlungsraum bringt es typischerweise mit sich, dass sich die Belich-
tungssituation eines Wohnhauses durch Bauvorhaben in der Nachbarschaft auch ver-
schlechtern kann. So sorgt z.B. in innerstädtischen Lagen eine Bebauung auf der Südseite 
in Ost-West-Richtung verlaufender Straßen durch ihren Schattenwurf regelmäßig für eine 
mehr oder weniger verminderte Besonnung der Gebäude auf der Nordseite. Dabei handelt 
es sich jedoch nicht um Ausnahmesituationen; derartige Belastungen sind innerhalb verdich-
teter städtischer Räume vielmehr in aller Regel hinzunehmen. 

3.3 Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise, Abstandsflächen 

Überbaubare Grundstücksfläche 

In den allgemeinen Wohngebieten sind die überbaubaren Flächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB i. V. m. § 23 BauNVO mittels Baugrenzen festgesetzt. Die Festsetzung stellt die Ver-
teilung der zulässigen Grundflächen der Hauptanlagen auf dem Grundstück dar.  

Sie erfolgt mit Ausnahme eines Baufensters an der Daumstraße im WA 2 als Baukörperfest-
setzung bzw. erweiterte Baukörperfestsetzung, um die zugrunde liegenden Entwurfsplanung 
aus dem damaligen städtebaulichen Wettbewerb bzw. städtebaulichen Entwurfs (vgl. Kap. 
I.4) und die Planungsziele einer angestrebten verdichteten Wohnbebauung, die sich in west-
licher Richtung zur Havel hin öffnet und somit eine Sichtbeziehung vom Blockinnenhof zum 
Wasser ermöglicht, zu sichern. Da bei einer Festsetzung von Baukörpern oder erweiterten 
Baukörpern die überbaubare Grundstücksfläche der maximal zulässigen Grundfläche der 
baulichen Anlagen entspricht, wird damit zugleich die zulässige Grundfläche zeichnerisch 
bestimmt. Die so durch die Planzeichnung konkret bestimmte Fläche der Baukörper ist eine 
Festsetzung mit Doppelcharakter. Sie definiert die Grundfläche im Sinne des § 16 BauNVO 
zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung und ist Berechnungsgrundlage für die 
Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO; zudem legt sie die überbaubare Grundstücks-
flache im Sinne von § 23 BauNVO fest. 

Viele der Baugrenzen decken sich überwiegend mit denen im rechtskräftigen Bebauungsplan 
VIII-526. Da die Festsetzungen des Bebauungsplans 5-73 die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans VIII-526 ersetzen, werden auch unveränderte Baugrenzen erneut festgesetzt. Zu-
dem wurden die Baugrenzen des Bebauungsplans VIII-526 grau gestrichelt mit dem Vermerk 
´f. Baugrenze 06.11.07´ dargestellt.  

Im Bereich der bestehenden Wohngebäude an der Schwielowseestraße ist die Baugrenze 
auf der Linie der tatsächlich errichteten Fassade, d. h. ohne Berücksichtigung der um 0,7 m 
auskragenden Dachüberstände, Austritte und Fassadengliederungselemente festgesetzt. 
Dies begründet sich in der Tatsache, dass eine Baugrenze, die diese Elemente wie im Be-
bauungsplan VIII-526 geschehen berücksichtigt, bei einer baulichen Änderung oder Neuer-
richtung eine nicht gewünschte Abweichung vom bisherigen Bauprinzip und damit einer 
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durchgehenden Fassadenlinie ermöglichen würde, die zudem zu einer größeren Grund- und 
Geschossfläche der einzelnen Gebäude führen würde. Auch im noch nicht bebauten Teil der 
überbaubaren Grundstücksfläche wäre anderenfalls ein Vorspringen der Fassadenlinie mög-
lich, während die nunmehr Festsetzung eine Fortführung der bestehenden Fassadenfront 
sichert. Die Festsetzung der Baugrenze widerspricht auch nicht einer Wiedererrichtung der 
auskragenden Bauteile für den Fall der notwendigen Neuerrichtung einer oder mehrerer be-
stehender Gebäude oder einer entsprechenden Gestaltung der Gebäude im noch nicht be-
bauten Bereich, da ein Übertreten der Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO durch Dach-
überstände, gestalterische Elemente und die Austritte, die auf Grund ihrer geringen Tiefe 
nicht als Balkone nutzbar und daher auch nicht als solche einzustufen sind, zulässig ist. 

Entlang der Daumstraße ergeben sich durch die festgesetzten Baugrenzen unterschiedliche 
Vorgartenzonen und zulässige Gebäudetiefen. 
An der Daumstraße / Pohleseestraße soll direkt an die Daumstraße angebaut werden kön-
nen, um einen angemessenen Gestaltungsspielraum auch für besondere Grundrisslösungen 
oder sonstige Maßnahmen zum Schallschutz, wie z. B. Vorhangfassaden zu lassen. Daher 
weisen die erweiterten Baukörper im WA 3 an der Daumstraße / Pohleseestraße, die zwei-
seitig durch Verkehrslärm belastet sind, Bebauungstiefen bis zu 21,0 m auf.  
Bei der an der Daumstraße zwischen der Zernseestraße und der Templiner-See-Straße ge-
legenen überbaubaren Grundstücksfläche (Baufenster) im WA 2 soll die Vorgartentiefe min-
destens 4,5 m betragen. Dadurch wird, an dieser Stelle mit einer 17,5 m tiefen überbaubaren 
Grundstücksfläche ein Spielraum hinsichtlich der Platzierung des Gebäudes eingeräumt, der 
es ermöglicht den Versprung zwischen der Bauflucht an der Daumstraße im südlichen Bau-
�I�H�O�G���X�Q�G���G�H�Q���Q�|�U�G�O�L�F�K���G�D�Y�R�Q���O�L�H�J�H�Q�G�H�Q���%�D�X�I�H�O�G�H�U�Q���D�X�F�K���Ä�Y�H�U�P�L�W�W�H�O�Q�G�³���G�X�U�F�K���H�L�Q�H���7�L�H�I�H�Q�V�W�D�I��
felung der Fassaden entlang der Daumstraße umzusetzen. 

Im WA 1 ist die überbaubare Grundstücksfläche aus dem Bebauungsplan VIII-526 übernom-
men worden, so dass hier ein 6,0 m tiefer Vorgarten bei einer maximalen Gebäudetiefe von 
16,0 m entsteht. 
Die Zeilen im inneren Teil der Quartiere nehmen die Tiefe des bestehenden Hauses Schwie-
lowseestraße auf, während die an der Havelpromenade geplanten Punkthäuser eine Tiefe 
von 16,0 m aufweisen. 

Die Standorte der geplanten Punkthäuser nördlich der Templiner-See-Straße und der Zern-
seestraße wurden den ausgebauten Verkehrsflächen angepasst. Hierdurch verschieben sich 
die jeweiligen Baugrenzen um 3,0 m nach Norden. In Bezug auf die bestehenden Wohnge-
bäude an der Schwielowseestraße verkleinert sich damit die zur Havel weisende Öffnung 
von 22 m im Bebauungsplan VIII-526 auf nunmehr 19,0 m. Die Reihung von viergeschossi-
gen Stadthäusern mit einem quadratischen Grundriss entlang der Havelpromenade stellt ei-
nes der wesentlichen konzeptionellen Merkmale des geplanten Städtebaus im Geltungsbe-
reich der Bebauungspläne 5-73 und 5-74 dar. Zur Wahrung der im Baufeld WA 1 bislang 
vorgesehenen Breite der Öffnung zur Havel von 22 m müsste dieses Prinzip durchbrochen 
werden, da eine Platzierung des geplanten Gebäudes an der ursprünglich geplanten Stelle 
auf Grund des vorhandenen Straßenausbaus der Zernseestraße (Wendehammer) nicht 
möglich ist.  

Im Rahmen des Verfahrens wurde eine Veränderung des Stadthauses in Größe oder Höhe 
geprüft, aber auf Grund der Tatsache, dass sich aus der veränderten Gebäudestellung für 
die bestehenden Nutzer an der Schwielowseestraße keine wesentliche Veränderung der 
möglichen Blickbeziehung zur Promenade und zur Havel ergibt, wurde dies zu Gunsten einer 
einheitlichen Bebauung entlang der Promenade verworfen. 

Die außer in den benannten Bereichen mindestens 2,5 Meter, überwiegend aber deutlich 
breiteren, zur Verkehrsfläche hin orientierten nicht überbaubaren Grundstücksflächen schaf-
fen die Voraussetzung für die Anlage von Vorgärten.  
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Die festgesetzten Baugrenzen können in einigen Teilbereichen durch Terrassen und Balkone 
über das generell gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO geltende Maß hinaus überschritten werden 
(vgl. II.3.2.1). 

TF 4: Überschreitung der Baugrenzen durch Terrassen 

Im allgemeinen Wohngebiet ist entlang der Linien A2, A3 und A4; A5 und A6; A9 und 
A10; A13 und A14; A15 und A16; A21 und A22; A25 und A26 sowie A27 und A28 die 
Überschreitung der Baugrenzen für Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,0 m zulässig. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 2 BauNVO 

TF 5: Überschreitung der Baugrenzen durch Vorbauten und Balkone 

Für die baulichen Anlagen ist entlang der Linien A1 und A2; A3 und A4; A5 und A6; A7 
und A8; A11 und A12; A15 und A16; A17 und A18; A19 und A20; A23 und A24; A29 und 
A30 sowie A31 und A32 ein Vortreten von Gebäudeteilen, und zwar für Balkone bis zu 
einer Tiefe von 1,5 m zulässig, sofern diese in den jeweiligen Vollgeschossen insge-
samt nicht mehr als 50 vom Hundert der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch 
nehmen.  
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 2 und 3 Satz 3 BauNVO 

Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Terrassen von bis zu 3 m Tiefe ist in definierten 
Abschnitten gemäß textlicher Festsetzung Nr. 4 zulässig. Hierdurch können entlang der in 
Nord-Süd-Richtung bzw. Westrichtung orientierten überbaubaren Grundstücksflächen auf 
den lärmgeschützten Seiten ansprechend gestaltete und ruhig gelegene private Freiflächen 
entwickelt werden.  

Wie bereits unter Kap. II.3.2.1. ausführlich dargelegt, ist die Überschreitung von Baugrenzen 
durch nach der Bauordnung von Berlin (§ 6 Abs. 6) privilegierte Vorbauten sowie in bestimm-
ten Bereichen auch durch Balkone mit größerer Tiefe und Umfang zulässig, um auf den lei-
sen Gebäudeseiten attraktive Außenwohnbereich schaffen zu können. 

Art und Umfang der Überschreitungen werden in der textlicher Festsetzung Nr. 5 definiert, 
wobei der maximale Umfang der Flächeninanspruchnahme bereits in textlicher Festsetzung 
Nr. 1 mit insgesamt maximal 8.270 m² entsprechend einer Fläche für Vorbauten und Balkone 
außerhalb der Baugrenzen von ca. 790 m² bestimmt wird. 

Im Baufeld südlich der Schwielowseestraße (Terrace-Haus) sind im Bestand darüber hinaus-
gehende Überschreitungen der Baugrenze durch gartenseitige Treppenanlagen vorhanden. 
Diese Gebäude wurden seinerzeit so errichtet, dass die Terrassen vom 1. Obergeschoss aus 
zugänglich sind. Das straßenseitige Geschoss (Erdgeschoss) wird u. a. als Garage genutzt. 
Diese Sonderbauform soll allerdings nicht Maßstab für eine zukünftige Bebauung sein, so 
dass hierfür keine Sonderregelung erfolgt ist. Die vorhandenen Anlagen genießen Bestands-
schutz.  

Bauweise 

Die Bauweise der geplanten Gebäude soll den Blockrand entlang der Straßen so definieren, 
dass sich eine städtebaulich angemessene Raumkante ergibt. Im Allgemeinen ermöglichen 
die Festsetzungen die Umsetzung des oben beschriebenen städtebaulichen Konzepts. 

Für die Randbebauung entlang der Daumstraße und der Pohleseestraße ist eine geschlos-
sene Bauweise nach § 22 BauNVO festgesetzt. In der geschlossenen Bauweise an der Dau-
mstraße und Pohleseestraße sind die Gebäude beidseitig ohne seitlichen Grenzabstand zu 
errichten. Einerseits soll die geschlossene Raumkante zum Zweck des Schutzes der dahin-
terliegenden Grundstücksflächen vor Straßenverkehrslärm ausgebildet werden, andererseits 
soll sie die Privatheit der dahinter liegenden Wohnaußenbereiche betonen. Außerdem ist die 
Massierung entlang dieser Straßen im Sinne der Förderung des Wohnungsbaus das Pla-
nungsziel. 

Abstandsflächen 
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Die einzuhaltenden Abstandsflächen bemessen sich nach § 6 der Bauordnung für Berlin 
(BauO Bln). Demnach beträgt die erforderliche Tiefe der Abstandsflächen vor den Außen-
wänden von Gebäuden das 0,4-fache der Wandhöhe (H), gemessen zwischen Geländehöhe 
und Oberkante der Wand, mindestens jedoch 3,0 m.  

Die Abstandsflächen müssen auf dem Baugrundstück selbst liegen, bzw. dürfen öffentliche 
Verkehrs-, Grün- und Wasserflachen bis zu deren Mitte überdecken (§ 6 Abs. 2 BauO Bln). 
Die bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstandsflächen dienen vorrangig der Gewähr-
leistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch ausreichende Belichtung, Beson-
nung und Belüftung, während die zusätzlichen Anforderungen des Brandschutzes und der 
Notfallrettung heute in der Regel auch durch bauliche und technische Vorkehrungen erfüllt 
werden können. Sofern die nach der Bauordnung Berlin vorgeschriebenen Abstandsflächen 
eingehalten werden, kann diesbezüglich von der Wahrung der allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausgegangen werden.  

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB können im Bebauungsplan aus städtebaulichen Gründen vom 
Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen festgesetzt werden. 

Die Unterschreitung von Abstandsflächen erfolgt in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 4 der 
Bauordnung für Berlin. Absatz 5 Satz 4 betrifft das Verhältnis des Bauordnungsrechts zum 
Planungsrecht und legt den Vorrang von bauleitplanerischen Festsetzungen gegenüber dem 
Bauordnungsrecht fest, wenn sich aus diesen geringere Abstandsflächentiefen ergeben, als 
sie nach § 6 Abs. 4-7 BauO Bln vorgeschrieben sind. Die im Bebauungsplan festgesetzten 
geringeren Abstandsflächen sind somit maßgeblich.  

Die Festsetzung geringerer Abstandsmaße erfolgt im Wesentlichen über die Kombination 
einer Festsetzung von (erweiterten) Baukörpern und zulässigen Gebäudehöhen (Anzahl der 
zulässigen Vollgeschosse und Festsetzung von zulässigen Oberkanten). Dies stellt eine aus-
drückliche Festsetzung eines Bebauungsplans im Sinne des § 5 Abs. 4 Satz 1 der Berliner 
Bauordnung dar. Im Bereich des Baufensters an der Daumstraße im WA 2, bei dem es sich 
nicht um eine ausdrückliche Festsetzung handelt, erfolgt die Festsetzung des zulässigen Ab-
standsflächenmaßes durch die nachfolgende textliche Festsetzung: 
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TF 8: Unterschreitung von Abstandsflächen 
An die Baugrenzen darf zwischen den Punkten A9 und A10, bezogen auf die zulässige 
Höhe der baulichen Anlagen unter Einschränkung der Tiefe der Abstandsflächen nach 
der Bauordnung für Berlin, herangebaut werden. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB i.V.m. § 6 Abs. 5 BauO Bln 

Die durch die Festsetzungen zulässigen Abstandsflächenunterschreitungen sind auf der 
Grundlage der Planungsziele und des städtebaulichen Konzepts gerechtfertigt. Sie dienen 
der Minimierung des Eintrags von Verkehrslärm in die Blockinnenbereiche und der Optimie-
rung der Hofsituation durch Konzentration der Gebäude an den Verkehrsflächen zugunsten 
größerer Höfe. Zudem ist die geplante Baumasse zur Schaffung dringend benötigten Wohn-
raums erforderlich und vertretbar.  

Durch die Anordnung der geplanten Baukörper ist sichergestellt, dass ausreichend Flächen 
von der Bebauung freigehalten werden. Entlang der Promenade sowie zwischen den einzel-
nen Bauzeilen werden größere zusammenhängende Freiflächenstrukturen geschaffen, die 
sich positiv auf die Qualität der Freiflächengestaltung und das Landschaftsbild insgesamt 
auswirken. Die direkt angrenzende öffentliche Uferpromenade wird außerdem zu einem künf-
tig freiflächengeprägten hochwertigem Wohnumfeld beitragen. 

Die Unterschreitung von Abstandsflächen wäre grundsätzlich durch einen Versatz der Ge-
bäude untereinander weitgehend vermeidbar. Ein solches Konzept wurde jedoch nicht ver-
folgt, da sich hierdurch eine deutlich ungünstigere Freiflächensituation in den Blockinnenbe-
reichen und kleinere Öffnungen der Höfe zur Havel ergeben würden. 

Die Abstandsflächen werden ausschließlich innerhalb des Plangebiets unterschritten. Über 
die Mitte öffentlicher Straßenverkehrsflächen hinaus fallen keine Abstandsflächen. Die Be-
reiche mit Unterschreitungen können der nachfolgenden Abbildung entnommen werden: 
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Bereiche mit Abstandsflächenüberlagerungen bzw. Unterschreitung der Regelabstände zwischen Ge-
bäuden mit zulässigem Grenzanbau und Nachbargebäuden 
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